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1 Statistik 

Tab.: Hopfenanbau in Deutschland 2024 

 Anbaufläche 
in ha Betriebe ha Hopfen / Betrieb 

 2024  2024  2024 2023 
Hallertau  16 815  (- 314)  814  (- 27) 20,7 20,4 
Spalt  396  (- 7)  43  (- 1) 9,2 9,2 
Tettnang  1 528  (12)  121  (- 3) 12,6 12,2 
Elbe-Saale  1 532  (- 30)  30  (± 0) 51,1 52,1 
Baden-Bitburg-
Rheinpfalz  17  (- 1)  1  (± 0) 17 18 

Deutschland  20 289  (- 340)  1 009  (- 31) 20,1 19,8 

( ) Veränderung seit 2023 

Quelle: Verband dt. Hopfenpflanzer 

 
 

 
Quelle: Jahresbericht 2024 Sonderkultur Hopfen 

Abb.: Durchschnittsertrag (Ztr. bzw. kg/ha) in Deutschland 
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2 Witterung und Hopfenanbaugebiete 

 

Abb.: Witterung Hüll 2024 im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt 

Witterung und Wachstumsverlauf in der 
Hallertau 2024 
Das Hopfenjahr 2024 startete mit einem un
gewöhnlich warmen Frühjahr, so dass das 
Aufdecken und Schneiden bei trockenen Bo
denverhältnissen durchgeführt werden 
konnten und beste Bedingungen für den 
Austrieb herrschten. Ab etwa Mitte April gab 
einen Witterungsumschwung. zu nass-kal
tem Wetter mit leichten Frösten zum Mo
natsende. Dadurch verzögerte sich insbe
sondere bei spät geschnittenen Hopfen das 
Wachstum und dementsprechend das Aus
putzen und Anleiten. Der warme, wenn auch 
zu feuchte Mai machte die Unterschiede 
bald wieder wett. Anfang Juli waren die 
meisten Hopfen gut entwickelt und zeigten 
einen reichlichen Bütenansatz. Auf weniger 
guten Standorten und von Nässe strukturge
schädigten Böden zeigten sich Ende Juli 
erste Gelbverfärbungen auf den unteren 
Blättern. Mit 24 heißen Tagen (Temperatu
ren > 30 °C) und weniger als 140 mm Nie
derschlag waren die Monate Juli und August 
hochsommerlich und brachten den bis zu 
diesem Zeitpunkt wasserverwöhnten 

Hopfen auf weniger guten Standorten physi
ologisch an die Grenzen. Die Entwicklungs
unterschiede waren nicht nur optisch sicht
bar, sondern spiegelten sich auch in der 
Ernte in stark unterschiedlichen Erträgen wi
der. Die sommerliche Witterung bis Anfang 
September beschleunigte die Abreife und In
haltsstoffbildung, so dass mit der Ernte ei
nige Tage früher bereits Ende August be
gonnen wurde. 
Mit über 500 mm Niederschlag während der 
Hauptwachstumsmonate März bis August 
fielen am Standort Hüll ausreichend Nieder
schläge, wenngleich die Verteilung etwas 
ungleichmäßig war. Während es aufgrund 
der großen Regenmengen am 31.Mai und 1. 
Juni entlang der Flüsse Paar, Ilm und Abens 
zu großen Überflutungen und erheblichen 
Schäden bei ca. 200 ha Hopfen kam, litten 
viele Hopfengärten Ende Juli und im August 
unter der Hitze und Trockenheit. Hopfen
standorte mit guter Bodenstruktur und hoher 
Wasserspeicherfähigkeit waren dieses Jahr 
deutlich im Vorteil und konnten auch ohne 
Bewässerung gute Erträge erzielen.  
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2.1 Hallertau 

 
Abb.: Peronospora-Sporenfallen und Wetterstationen in der Hallertau
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2.2 Tettnang 

Abb.: Witterung Tettnang-Strass 2024 im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt 

 

 

Abb.: Standorte der Peronospora-Prognose-Stationen im Hopfenanbaugebiet Tettnang  
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2.3 Elbe-Saale 

 
Abb.: Witterung Dornburg 2024 im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt 

 
 

 
Abb.: Hopfenbetriebe im Anbaugebiet Elbe-Saale 
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3 Anbau 
 

3.1 Standortansprüche 
Klima 
Hopfen wächst in den gemäßigten Klima
zonen zwischen dem 35. und 55. Breiten
grad. Als ursprüngliche Aupflanze stellt er 
hohe Ansprüche an die Wasserversor
gung. Niederschläge in den Sommermona
ten Juni, Juli und August von je 100 mm 
und mehr versprechen hohe Erträge. Ein 
regnerischer Sommer mit mäßigen Tempe
raturen steigert zudem den wertbestim-
mendsten Inhaltsstoff, die Alphasäuren. 
 
Boden 
Die Wahl eines geeigneten Standortes ist 
die erste Voraussetzung für einen ertrag
reichen Hopfengarten. Der Hopfen verlangt 
einen gut durchwurzelbaren, tiefgründigen 
Boden mit guter Wasserführung. Da der 
Hopfengarten sehr oft befahren werden 
muss, ist auch die Befahrbarkeit wichtig. 
Diese Voraussetzungen sind auf leichten 
Böden besser erfüllt als auf schweren Bö
den. Auch erwärmen sich leichte Böden 
besser. 
Ertragsermittlungen in der Hallertau haben 
ergeben, dass auf leichteren Böden (lehmi
ger Sand) die Hopfenerträge über lange 
Jahre um 12 % höher waren als auf schwe
ren Böden. Auf staunassen Böden und sol
chen, die zu Verdichtungen neigen, sollte 
deshalb kein Hopfengarten angelegt wer-
den. Wer die Möglichkeit hat, wird auf leich
tere Böden ausweichen, wobei jedoch 

auch kiesige und reine Sandböden für den 
Hopfenanbau wegen mangelnder Wasser-
versorgung nur wenig geeignet sind, es sei 
denn, die Wasserversorgung ist durch 
künstliche Bewässerung gesichert. 
 
Lage 
Bei der örtlichen Lage ist vor allem die 
Hangneigung wichtig. In stark geneigten 
Hopfengärten ist die Abschwemmgefahr 
sehr groß, auch erhöht sich die Unfallge
fahr bei Arbeiten mit der Kanzel. Bei der 
Anlage eines Hopfengartens soll deshalb 
folgendes beachtet werden: 

• Ein Hopfengarten soll bevorzugt auf 
ebener oder nur wenig geneigter Flä
che angelegt werden. 

• Auf flachen und gleichmäßig geneigten 
Hängen sollen die Bifänge quer zum 
Hang angelegt werden, soweit es die 
Grundstücksform zulässt. 

 
Auf stärker geneigten Hängen ist es güns
tiger, die Bifänge in der Falllinie anzulegen. 
Hier müssen aber Erosionsschutzmaßnah
men durchgeführt werden. Die Erosion ist 
umso größer, je steiler der Hang und je län
ger die Bifänge sind. Bei großen Schlägen 
ist deshalb eine Unterbrechung der Reihen 
mit 3-5 m breiten Grasstreifen sinnvoll. Zu
sätzlich sollte zur Verminderung der Ero
sion eine Zwischenfrucht eingesät und das 
Vorgewende dauerhaft begrünt werden.

 
3.2 Neuanpflanzung 
Seit dem 01.08.2019 darf in Bayern entlang 
von Gewässern ein 5 m breiter Streifen 
nicht mehr garten- und ackerbaulich ge
nutzt werden. Dieses Nutzungsverbot 
wurde im Zuge des Volksbegehrens „Ar
tenvielfalt und Naturschönheit – Rettet die 
Bienen“ ins Bayerische Naturschutzgesetz 
(BayNatSch) aufgenommen. Eine ähnliche 
Verpflichtung zur Anlage von begrünten 
Uferrandstreifen findet sich auch im Bun-

des-Wasserhaushaltsgesetz und der 
Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverord
nung 
 
Standraum 
Standard sind heute Großraumanlagen mit 
Doppelstockaufleitung. Als Reihenabstand 
hat sich in Bayern 3,20 m bewährt, im An
baugebiet Elbe-Saale beträgt er 3 m. Beim 
alten Tettnanger Pflanzsystem empfiehlt 
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sich ein Reihenabstand von 1,5-1,6 m mit 
Spritzgassen nach jeder 6. Reihe. 
Bei der Neuerrichtung von Gerüstanlagen 
ist in Bayern zu Gewässern ein Abstand 
von 5 m mit allen baulichen Anlagenteilen 
einzuhalten. 
 
 
 

Wassergesetz Baden-Württemberg 
Zu Gewässern von wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung ist bei Neuerrichtung von bauli
chen Anlagen (u. a. Anker, Pfähle, Ge
rüst, …) und der Anpflanzung nicht stand
ortgerechter Bäume und Sträucher ein Min
destabstand von 10 m zur Böschungsober
kante einzuhalten. 

Tab.: Pflanzabstände in der Reihe 
Sorten Pflanzabstand in der Reihe * 
Aromahopfen Ariana 1,5 - 1,6 m 
 Aurum 1,4 - 1,5 m 
 Callista 1,4 - 1,6 m 
 Cascade 1,4 - 1,6 m 
 Diamant 1,4 - 1,5 m 
 Hallertau Blanc 1,5 - 1,6 m 
 Hallertauer Mfr. 1,4 m 
 Hallertauer Tradition 1,4 - 1,5 m 
 Hersbrucker Spät 1,6 - 1,7 m 
 Huell Melon 1,4 - 1,6 m 
 Mandarina Bavaria 1,4 - 1,5 m 
 Northern Brewer 1,3 - 1,4 m 
 Opal 1,4 - 1,5 m 
 Perle 1,4 - 1,5 m 
 Saazer 1,4 - 1,5 m 
 Saphir 1,4 - 1,5 m 
 Smaragd 1,4 - 1,6 m 
 Spalter 1,4 - 1,5 m 
 Spalter Select 1,5 - 1,6 m 
 Tango 1,5 - 1,6 m 
 Tettnanger 1,4 - 1,5 m 
Bitterhopfen Hallertauer Magnum 1,5 - 1,6 m 
 Hallertauer Taurus 1,4 - 1,5 m 
 Herkules 1,5 - 1,6 m 
 Nugget 1,5 - 1,7 m 
 Polaris 1,4 - 1,5 m 
 Titan 1,4 - 1,6 m 
* Der größere Pflanzabstand wird für ertragsstarke Standorte empfohlen! 

 
3.3 Rodung von Althopfen 
Sorgfältiges mechanisches Roden mit Ro
deschar, Schnecke oder Fräse. Rodetiefe 
an Sorte und Standort anpassen. Zur Ver
meidung der Verschleppung von Verti
cillium-Welke, Virosen und Viroiden Hygi
enemaßnahmen beim Roden und Feld
wechsel beachten. Grundsätzlich sollte 
das gesamte Pflanzenmaterial möglichst 

von der Fläche entfernt werden. So sinkt 
der Infektionsdruck durch verseuchte Hop
fenstöcke. Dies gilt für die Krankheiten Pe
ronospora, Mehltau, Virosen, Verticillium 
und Viroide gleichermaßen. 
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Bekämpfung Durchwuchshopfen 
Insbesondere in Bereichen um die Säulen 
und Anker können Wurzeln im Boden ver
bleiben, die wieder austreiben können. 
Dieser Durchwuchshopfen sollte entfernt 
werden. Eine chemische Bekämpfung mit 
Wuchsstoff ist möglich, wenn beispiels
weise Getreide angebaut wird und ent
sprechende Herbizide für diese Kultur zu
gelassen sind. Auf Brachflächen dürfen 
keine Herbizide ausgebracht werden. 
Bodengesundung 
Zur Reduzierung von Krankheiten sollte 
mindestens ein hopfenfreies Jahr einge
plant werden. Bei Befall mit aggressiven 
(letalen) Stämmen des bodenbürtigen Pil
zes Verticillium nonalfalfae sollte die An
baupause 5 Jahre betragen. In dieser Zeit 
sollten auf der Fläche nur einkeimblättrige 
Pflanzen, wie z.B. Getreide/Gräser ange
baut werden. Im ersten Jahr sollte auf 
Mais verzichtet werden, da sich die Durch
wuchsbekämpfung schwierig gestaltet. 
Zweikeimblättrige Unkräuter sollten zuver
lässig entfernt werden. Bei Viroiden wird 

derzeit eine Anbaupause von 3 Jahren 
empfohlen. 
Verordnung über die Bekämpfung wil
den Hopfens (Wildhopfenverordnung – 
BayWHopfV) von 1956 
Die Wildhopfenverordnung (BayWHopfV) 
verpflichtet alle Grundstückseigentümer 
und -pächter in Hopfenanbaugebieten, 
wildwachsenden Hopfen jährlich bis spä
testens 15. Juni zu entfernen. Dies ge
schieht durch Abschneiden der Reben vor 
der Blüte oder möglichst durch vollstän
dige Rodung des Wurzelstocks. 
Wird die Pflicht zur Bekämpfung nicht er
füllt, kann die Gemeinde die Rodung auf 
Kosten des Eigentümers veranlassen. Die 
Gemeinden beauftragen Hopfenfachwarte 
oder Sachverständige mit der Kontrolle 
der Bekämpfung. Polizei, Beauftragte und 
der Amtliche Pflanzenschutzdienst haben 
freien Zutritt zu den Grundstücken und An
spruch auf Auskunft. 
Verstöße gegen diese Verordnung stellen 
eine Ordnungswidrigkeit dar und können 
geahndet werden. 
 

3.4 Anlage und Pflege des Junghopfens 
Bodenvorbereitung vor der Pflanzung 
• Aufwuchs von Stilllegungsflächen mul

chen und zur Verhinderung des Wie
deraustriebs bei Bedarf Pflanzen
schutzmaßnahmen mit der Indikation 
„Einsatz auf Stilllegungsflächen zur 
Rekultivierung“ vor der Einarbeitung 
vornehmen 

• Gründliche Pflanzbeet-Vorbereitung 
unter Beachtung der Auflagen 
 

Pflanzung 
• Pflanzreihen in feinkrümeligen Boden

zustand bringen 
• Pflanzfurche im Frühjahr anlegen: Ver

suche haben gezeigt, dass bei tieferem 
Einlegen kräftigere Stöcke entstehen. 
Es wird deshalb empfohlen Pflanzlö
cher mit einer Tiefe von ca. 25 cm in 
die vorher gezogene Furche zu ma
chen. 

 

Pflanzgut 
Zum Aufbau gesunder Bestände und bei 
der Einführung neuer Hopfensorten ist der 
Hopfenbetrieb gezwungen Pflanzgut zuzu
kaufen bzw. aus Praxisbeständen anderer 
Betriebe in den eigenen Betrieb zu holen. 
Bei nicht kontrollierten Pflanzgut besteht 
die Gefahr, Krankheiten wie z. B. Virosen, 
Viroide oder Verticillium-Welke in den Be
trieb einzuschleppen, die zu massiven Er
tragsverlusten bzw. zur Infektion in allen 
Hopfenbeständen des Betriebes führen 
können. Der Bodenpilz Verticillium nonal
falfae konnte durch Mutationen seine Viru
lenz steigern. Durch diese letalen (aggres
siven) Formen sind die Toleranzen gegen 
die milden Formen des Erregers der Hop
fenwelke gebrochen, so dass auch bisher 
tolerante Hopfensorten von der Welke be
fallen werden können. Die gesetzlichen 
Bestimmungen verpflichten zur Kontrolle. 
Pflanzgut darf nur von Betrieben abge-



Anbau 

21 

maßnahmen bis in den Herbst hinein wer
den daher dringend empfohlen. 
 
Ernte 
Zur Einlagerung von genügend Reser
vestoffen soll Junghopfen im Herbst lange

 stehen bleiben. Junghopfen aus Schnitt
fechsern soll deshalb möglichst gar nicht 
und Junghopfen aus Wurzelfechsern spät 
geerntet und dabei hoch abgeschnitten 
werden, damit zur Reservestoffeinlagerung 
noch aktive Blattetagen verbleiben. 
 

3.5 Frühjahrsarbeiten 
Schneiden 
Das Hopfenschneiden im Frühjahr erfüllt 
folgende Funktionen: 
• Bekämpfung von Schaderregern (Pe

ronospora, E. Mehltau, Spinnmilbe) 
• Verjüngung des Stockes 
• Steuerung des Austriebs 
• Mechanische Unkrautbekämpfung 
• Fechsergewinnung 
 
Der Schnitt sollte glatt sein, um den Wund
verschluss zu beschleunigen. Gesunde 
Schnittflächen sind weiß. Verbräunungen 
der Schnittflächen deuten auf Stockfäule 
hin.

Herbstschnitt ist nicht zu empfehlen. 
Ein vorzeitiger Schnitt im Frühjahr kann 
insbesondere bei den Sorten Hallertauer 
Mfr. und Magnum zu einer vorgezogenen 
Blüte mit niedrigeren Erträgen führen. 
Neue Kombigeräte ermöglichen das Weg
ackern und Schneiden in einem Arbeits
gang. 
Vorteile: 
• Arbeitszeitersparnis 
• weniger Bodenverdichtung 
• bessere Bodenstruktur 
• gute Befahrbarkeit im Herbst u. Winter 
• bessere Überwinterung des Stockes 
• Erosionsschutz 
 

Tab.: Schneidzeitpunkt 
bis 

Mitte März 
Mitte bis 

Ende März 
Ende März bis 
Anfang April 

Anfang bis 
Mitte April 

Hallertauer Tradition 
Hallertauer Taurus 
Northern Brewer 
Opal 
Perle 
Polaris 
Saphir 
 

Ariana 
Aurum 
Brewers Gold 
Cascade 
Diamant 
Hallertauer Magnum 
Herkules 
Hersbrucker Spät 
Huell Melon 
Mandarina Bavaria 
Smaragd 
Tango 
Titan 

Callista 
Hallertau Blanc 
Nugget 
Spalter Select 

Hallertauer Mittelfrüh 
Saazer 
Spalter 
Tettnanger 
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zu hoch 
optimal 
zu tief 

Tab.: Reaktion auf tiefes Schneiden 
keine Reaktion mittel empfindlich 

Brewers Gold 
Hersbrucker Spät 
Saazer 
Spalter 
Spalter Select 
Tettnanger 

Ariana 
Aurum 
Callista 
Cascade 
Diamant 
Hallertauer Blanc 
Hall. Magnum 
Hallertauer Mfr. 

Huell Melon 
Mandarina Bavaria 
Nugget 
Opal 
Polaris 
Saphir 
Smaragd 
Tango 
Titan 

Hallertauer Taurus 
Hallertauer Tradition 
Herkules 
Northern Brewer 
Perle 

Schnitttiefe 
Zur günstigeren Entwicklung des Stockes ist 
auch die richtige Schnitttiefe wichtig. In Ab
hängigkeit von der Bodenart sollten alle Sor
ten gleich tief eingelegt werden. Beim jährli
chen Schnitt ist die optimale Schnitttiefe bei
zubehalten. Wird zu hoch geschnitten, 
wächst der Stock mit der Zeit nach oben. Bei 
zu tiefem Schnitt reagiert die Pflanze je nach 
Sorte mit unzureichendem Austrieb und 
schlechtem Wachstum. Die unterschiedliche 
Reaktion der verschiedenen Sorten auf zu 
tiefes Schneiden ist in der vorangegangenen 
Tabelle dargestellt. 
 

 
Abb. Optimale Schnitttiefe

Aufleitwinkel 
Versuche haben gezeigt, dass ein schrä
ger Aufleitwinkel meist nur Mehrarbeit 
beim Nachleiten, aber keinen Mehrertrag 
bringt. 
 
Ausputzen und Anleiten 
Das Kreiseln, zur Erleichterung des Aus
putzens, sollte möglichst flach erfolgen, 

damit eine Beschädigung der Wurzelsys
teme vermieden wird. 
Versuche bei den Sorten Hersbrucker 
Spät, Spalter Select und Hall. Magnum ha
ben ergeben, dass mehr als 2 Triebe pro 
Aufleitdraht keinen Mehrertrag brachten, 
wohl aber die Mehltauanfälligkeit durch die 
dichtere Belaubung erhöht wird. 
 

3.6 Hopfenputzen
Aus dem Hopfenstock treiben immer wie
der neue Triebe aus. An diesen Bodentrie
ben und den bodennahen Blättern und Sei
tentrieben entsteht ein günstiges Mikro
klima für Krankheiten und Schädlinge. Zum 
Teil sind die Bodentriebe bereits mit Pero-
nospora (Bubiköpfe) und Echten Mehltau 
infiziert. Das Entfernen der Bodentriebe, 
der unteren Blätter und Seitentriebe ist 
deshalb eine wichtige Maßnahme zur Ver
ringerung des Befallsdruckes mit 

Peronospora, Echten Mehltau und Spinn
milben und kann manche Pflanzenschutz
maßnahme einsparen. 
 
Hopfenputzen mit Nährlösungen 
In der Praxis hat sich zum 1. Hopfenputzen 
das Bespritzen der bodennahen Blätter 
und Triebe mit Nährstofflösungen be
währt. Diese können solo oder in Kombina
tion mit Herbiziden oder organischen Säu
ren ausgebracht werden. Sonnenschein 
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enorme Staubentwicklung bei Trockenheit 
und die Steinschlaggefahr. 
Laubsauggeräte werden seitlich im unte
ren Rebenbereich vorbeigeführt. Gebläse
vorrichtungen, wie sie auch an den Sprüh
geräten für Raumkulturen verwendet wer
den, saugen dabei Blätter und Seiten-
triebe durch ein Gitter an. Dahinter befind
liche rotierende Messer schlagen diese 
ab, ohne die außen am Gitter vorbeigelei
tete Rebe zu beschädigen. Durch den 
Front- und Heckanbau ist eine beidseitige 
Behandlung möglich. Eine Bekämpfung 
von Unkräutern und Bodentrieben im Bi
fangbereich ist bei diesem Verfahren aller
dings nicht möglich. 
Nachteil aller mechanischen Verfahren ist, 
dass es durch das Abtrennen der Blätter 
und Seitentriebe zu Verletzungen an der 
Rebe und somit zu Eintrittspforten für 
Krankheiten oder mechanischen Übertra
gungen von Virosen und Viroiden kommen 
kann. 
 
Thermisches Verfahren zum 
Hopfenputzen 
Eine andere Alternative zum Hopfenput
zen ist das thermische Verfahren, das 
 

häufig in Kombination mit chemischen 
oder mechanischen Verfahren angewandt 
wird. So werden die Blätter und Seiten
triebe an den Reben häufig von Hand oder 
mit einem Entlaubungs- oder Laubsaug
gerät entfernt. Die Bodentriebe, Unkräuter 
und Ungräser auf dem Bifang werden an
schließend mit einem Abflammgerät be
seitigt. Das Abflammgerät ist dabei meist 
an der Fronthydraulik des Traktors mon
tiert, während der Gastank an der Heck
hydraulik mitgeführt wird. Laut Hersteller
angaben wird bevorzugt Propangas einge
setzt, da es gegenüber Butangas rascher 
eine stärkere Hitze entwickelt. Die Ver
dampfung des Flüssiggases aus dem 
Gastank erfolgt in den Gasbrennern. Die 
starke Erhitzung der behandelten Pflan
zenteile führt zur Denaturierung des Eiwei
ßes und Schädigung der Pflanzenzellen, 
die rasch welken und in der Folge ver
trocknen. 
Um eine Schädigung der Rebe zu vermei
den, muss die Hitzeeinwirkung (Gaszu
fuhr, seitlicher Abstand und Vorfahrtge
schwindigkeit) an das Entwicklungssta
dium (Verholzungsgrad der Rebe) sorg
sam angepasst werden. 

3.7 Bodenbearbeitung 
Versuche haben gezeigt, dass häufige Bo
denbearbeitung zwar eine billige Unkraut
bekämpfung bedeutet, aber den Hu
musabbau und die Erosion fördert. Ziel der 
Bodenbearbeitung soll deshalb sein, die 
Humusvorräte zu schonen und dabei Un
kraut zu bekämpfen. Dies bedeutet, so we
nig Bodenbearbeitung wie möglich, aber 
trotzdem so viel wie nötig durchzuführen. 
Bodenfruchtbarkeitserhaltende Bodenbe
arbeitung in Großraumanlagen kann fol
gendermaßen aussehen: 
• Wegackern und Schneiden mit Kombi

geräten im Frühjahr 
• Gründüngung flach einarbeiten und 

zwar erst nach dem Anleiten. Zum 
Schutz der Bienen blühende Zwi
schenfrüchte vor der Blüte einarbei
ten. 

• Einmal ackern und anschließend 
grubbern ist meist ausreichend, da 
durch die Möglichkeiten des chemi
schen Hopfenputzens die Lücke zur 
Nachschosser- und Unkrautbehand
lung im Juni und Juli geschlossen ist. 
Wenn ein zweites Mal geackert wird, 
sollte dies möglichst früh erfolgen. 
Eine weitere Lockerung ist nur bei 
stark verschlämmtem Boden notwen
dig. 

• Grubbern und Zwischenfrucht einsäen 
möglichst früh im Zusammenhang mit 
der Bodenbearbeitung zum 1. Ackern 
oder unmittelbar nach dem frühen 2. 
Ackern. 

• Bei zu üppiger Entwicklung kann aus 
arbeitswirtschaftlichen Gründen ein 
Abschlegeln der Zwischenfrucht vor 
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der Ernte über der untersten Blatt-
etage notwendig sein. 

• Vorteilhaft ist es, regelmäßig jede 
zweite Reihe als Spritzgasse zu be
nutzen und diese baldmöglichst nicht 
mehr zu bearbeiten. 

• Keine weitere Bodenbearbeitung mehr 
während der Vegetationszeit. 

• Im Herbst nur bei verdichteten Fahr
spuren eine Auflockerung mit dem 
Schwergrubber (mittlere Zinken ent
fernen) oder Untergrundlockerer auf 
eine Tiefe von höchstens 25 cm 
durchführen. Bewuchs soll erhalten 
bleiben. 

 
3.8 Bewässerung und Fertigation 
Der Hopfen stellt für eine optimale Pflan
zenentwicklung und ein stabiles Ertrags- 
und Qualitätsniveau hohe Ansprüche an 
die Wasserversorgung. Im Boden gespei
chertes Wasser verdunstet über die Pro
zesse „Evaporation“ (Verdunstung von der 
Bodenoberfläche) und „Transpiration“ 
(Verdunstung über den Pflanzenbestand). 
In der Regel wird der Bodenwasservorrat 
durch Niederschläge wieder aufgefüllt. 
Bleiben diese jedoch aus, sinkt der Was
sergehalt im Boden, wodurch die Was
seraufnahme zunehmend erschwert und 
die Pflanzenentwicklung eingeschränkt 
wird. Solche Situationen können nicht nur

in extremen Trockenjahren, sondern auch 
bei ungleichmäßiger Verteilung der Nie
derschläge auftreten. Bewässerung kann 
dann einen Beitrag zur Stabilisierung des 
Ertrags und Alphasäuregehalts leisten. 
Maßgebend für den Wasserverbrauch des 
Hopfens ist der Entwicklungszustand der 
Pflanzen. Als Bewässerungsperiode kann 
unter den aktuellen klimatischen Bedin
gungen in der Hallertau der Zeitraum von 
Mitte Juni bis Mitte September angegeben 
werden. Während dieser kritischen Phase 
erreicht der Hopfen den höchsten Wasser
verbrauch und reagiert am empfindlichs
ten auf Trockenheit. 

Abb.: Optimale Bewässerungs- und Fertigationsperiode des Hopfens 
 
Neben der Sicherstellung der Wasserver
sorgung von Pflanzen bieten Bewässe
rungssysteme zudem die Möglichkeit, zu
sammen mit dem Wasser bedarfsgerecht 
und gezielt Pflanzennährstoffe, wie z. B. 
Stickstoff auszubringen. Diese als Fertiga
tion bezeichnete Form der Düngung kann 
zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur 
Optimierung der N-Düngung und Verrin
gerung von Nährstoffausträgen in andere 
Ökosysteme leisten. Im Rahmen eines 4-

jährigen Forschungsprojekts wurden an 
unterschiedlichen Standorten in der Hal
lertau umfangreiche Feldversuche zu den 
Auswirkungen von Tropfbewässerung und 
Fertigation durchgeführt. 
Folgende Versuchsergebnisse zeigen 
exemplarisch, welche Effekte durch Be
wässerung und Fertigation erzielt werden 
können: 
Relative Ertragseffekte in % 
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3.9 Zwischenfruchteinsaat 
Die Zwischenfruchteinsaat in Hopfen kann 
in erosionsgefährdeten Lagen die Boden
abschwemmung erheblich vermindern. 

Gleichzeitig verringert eine über den Win
ter stehende Zwischenfrucht die Nitrataus
waschung. 

Tab.: Gebräuchliche Kulturarten und pflanzenbauliche Merkmale 
Art Wirts

pflanze 
f. Verti-
cillium 

Nach
saat 
Ende 
Sept. 

möglich 

Winter- 
härte 

Massen- 
bildung 

 
in TS 

Wiederaustrieb 
nach 

Abschlegeln 

Säma
schinen-
einstel

lung 
kg/ha 

Saat
gut- 

menge 
kg/ha 1) 

Winterraps ja - ++ +++ ++ 15  10 
Winterrübsen ja - ++ +++ ++ 13  9 
Ölrettich ja - - +++ + 28  19 
Senf ja - - ++ - 20-24  15 
Triticale nein +++ +++ +++ +++ 210 140 
Winterroggen nein +++ +++ +++ +++ 150-180 110 
Grünroggen nein +++ +++ +++ +++ 160 100 
Landsb. Gemenge ja ++ ++ +++ ++ 50 30 
Buchweizen ja - - ++ + 30-35 22 
Ramtillkraut ja - - - ++ - 

nicht 
für 

Reinsaat 
geeignet 

Phazelia ja - - ++ ++ 
Alexandrinerklee ja - + + + 
Kresse ja - - + - 
Winterwicken ja ++ ++ ++ ++ 

Legende: + + + sehr gut; + + gut bis sehr gut; + gut; o mittel; - gering; - - gering bis sehr gering; - - - sehr gering 
1) Aussaat zwischen den Reihen = 2/3 der Fläche 
 
Saatzeit: Ende Mai bis Ende Juni 
und/oder im Herbst bis Ende September. 
Bei früher Saat kann die empfohlene Saat
gutmenge reduziert werden. 
Grünroggen, Winterroggen und Triti
cale laufen schnell auf, haben eine inten
sive Bestockung und bleiben, da der Käl
tereiz zum Schossen fehlt, niedrig und 
dicht. Winterroggen und Triticale schützen 
den Boden während der Sommermonate 
Juli und August sehr gut vor Erosion. Grä
ser und Getreidearten werden vom Verti
cilliumpilz nicht infiziert und sollten des
halb in Hopfengärten mit Welkebefall be
vorzugt eingesetzt werden. Grünroggen 
bildet im Vergleich zum Winterroggen 
noch mehr organische Masse. 
Hinweis: Bei zugekauftem Getreide 
muss zertifiziertes Saatgut verwendet 
werden. Bei der Zwischenfruchteinsaat 

mit eigenerzeugtem Getreide ist die 
Nachbauregelung zu beachten! 
Winterraps oder Winterrübsen (z. B. 
Perko) werden gerne als Zwischenfrüchte 
angebaut, weil durch die Frosthärte und 
durch das Wachstum in den frostfreien Pe
rioden Stickstoff entzogen, in der Pflan
zenmasse gebunden und dadurch vor 
Auswaschung geschützt wird. Raps oder 
Rübsen gehen nach der Saat schnell auf 
und entwickeln sich vor der Hopfenernte 
so weit, dass sie den Boden bedecken. Bei 
üppiger Entwicklung wird empfohlen, die 
Untersaat so hoch abzuschlegeln, dass 
ein Wiederaustrieb möglich ist. Nach der 
Hopfenernte kann die Untersaat ohne die 
Beschattung des Hopfens ein kräftiges 
Wachstum entwickeln und den Boden vor 
Erosion und Nitratauswaschung schützen. 
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Ölrettich oder Senf kommen bei früher 
Aussaat zur Blüte und sind nicht winter
hart. Sie eignen sich daher für Mischaus
saaten von abfrierenden mit winterharten 
Arten. 
Zum Risikoausgleich werden Saatgutmi
schungen vermehrt eingesät und bieten 
gegenüber Reinsaaten viele Vorteile. So 
ist das Auflaufrisiko bei ungünstigen Witte
rungs- und Saatbettbedingungen vermin
dert. Durch das unterschiedliche Wuchs
verhalten von Wurzeln und oberirdischen 
Aufwuchs der einzelnen Mischpartner 
kommt es zu einer besseren Unkrautun
terdrückung. Auch wurzeln die verschie
denen Pflanzenarten unterschiedlich 
tiefund können dadurch Bodenverdichtun
gen besser lockern und Nährstoffe und 
Wasser effizienter ausnutzen. Standort
nachteile können somit besser ausgegli
chen werden. Die vielfältigen Wurzelaus
scheidungen gewährleisten zudem ein 
vielseitigeres Nahrungsangebot für das 
Bodenleben. 
Zur Aussaat von winterharten Zwischen
früchten nach der Hopfenernte haben sich 
Mischungen mit Getreide und Wicken be
währt. Für abfrierende Komponenten in

Sommerzwischenfruchtmischungen stel
len neben Ölrettich und Senf der Buchwei
zen, Ramtillkraut, Phazelia, Kresse und 
Sommerkleearten geeignete Mischpartner 
dar. 
Beachte: 
• Für alle Kreuzblütler, Leguminosen 

und die meisten weiteren zweikeim
blättrigen Zwischenfruchtarten gilt, 
dass sie Zwischenwirte für die Verti
cilliumwelke und andere bodenbürtige 
Krankheiten sind und deshalb nicht in 
welkebefallenen Hopfengärten ange
baut werden sollten. 

• Bei Schneckenproblemen ist eine Zu
mischung von Getreide sinnvoll. Die 
Saatgutmengen sind dabei anteilig zu 
reduzieren. 

• Zur Vermeidung von Fruchtfolge
krankheiten wird ein Wechsel der Zwi
schenfruchtarten empfohlen. 
Wenn bienengefährliche Pflanzen
schutzmittel (z. B. Insektizide und 
Akarizide) ausgebracht werden, dür
fen keine blühenden Zwischenfrucht
arten im Hopfen vorhanden sein. 
 

 

4 Sorten 
 
4.1 Sortenwahl
Wichtige Kriterien bei der Auswahl der 
Sorten sind die Widerstandsfähigkeit ge
gen Krankheiten und Schädlinge, die 
Stickstoffeffizienz, die Stresstoleranz, das 
Ertragspotential, die Reifezeit und die 
Qualität mit ihrem Einfluss auf ihre Absatz
möglichkeiten. 
Die Anbaugebiete Tettnang, Spalt und 
Elbe-Saale haben jeweils unterschiedliche 
Sortenschwerpunkte. Der Anbau mehrerer 
Sorten in einem Betrieb bietet eine Reihe 
von Vorteilen: 

• Arbeitsverteilung durch verschiedene 
Reifezeiten und auch eine gewisse 
Verteilung der Pflegearbeiten im Früh
jahr 

• Ausgleich des Jahresrisikos durch un
terschiedliche Reaktion der einzelnen 
Sorten auf die Jahreswitterung 

• Ausgleich des Marktrisikos durch den 
Anbau von Aroma- und Bittersorten.
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4.2 Sorteneigenschaften auf einen Blick – Aromasorten 

 
Hallertauer 
Mittelfrüher 

HAL 

Hersbrucker 
Spät 
HEB 

Spalter/Tettnanger/Saazer 
 

SPA        TET        SAZ 

Saphir 
 

SIR 

Diamant 
 

DNT 

Aurum 
 

AUR 

Sortentyp 
traditionelle hoch-
feine Landsorte 

traditionelle hoch-
feine Landsorte 

traditionelle hochfeine 
Landsorten 

hochfeine 
Zuchtsorte 

hochfeine Zucht-
sorte, vom Typ 
Spalter 

hochfeine Zucht-
sorte, vom Typ 
Tettnanger 

Ertrag (kg/ha) 1250 1800 1200 - 1300 2000 1950 1950 
Aroma sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut 
Ölgehalt (ml/100 g) 0,85 0,75 0,55 - 0,60 1,10 1,70 1,50 
Alphasäuren (%) 3,8 2,6 3,1 - 3,6 3,4 7,0 4,7 
Ansprüche an 
Boden und Lage mittel mittel gering gute Standorte mittel mittel 

Widerstandsfähigkeit: 
- Welke  mild 

letal 
- Pero. Sek.inf. 
- Echter Mehltau 
- Botrytis 
- Gemeine Spinnmilbe 
- Blattlaus 

 
- - - 
- - - 
- - - 
+ 
o 
- 
- 

 
o 
- - 

- - - 
- 

+ + 
o 
o 

 
+ + 
- 
- 
+ 
- 
- 

- - 

 
+ 

- - - 
- - 
+ 

+ + 
+  
+ 

 
+ 
- - 
+ + 
o 

+ + 
o  
+ 

 
+ 
- - 
+ + 
o 

+ + 
o  
+ 

Wuchs 
zylindrisch, mittel
lange Seitenarme, 
locker 

Kopfbildung, lange 
Seitenarme, locker 

zylindrisch, mittel - lange Sei
tenarme, große Blätter 

zylindrisch bis 
leicht kopfbetont 

zylindrisch bis 
kopfbetont 

zylindrisch, 
gleichmäßig 

Windefähigkeit mittel gut gering gut gut gut 

Doldenbeschaffenheit 
und -behang 

schöne große 
Dolden,  
geringer Behang 

mittelgroße Dolden, 
guter Behang 

große Dolden, 
geringer Behang 

kleine Dolden, 
sehr guter Be
hang 

kleine Dolden, 
sehr guter Be
hang 

große Dolden, 
gleichmäßiger 
Behang 

Reifezeit früh spät früh mittelspät mittelspät - spät mittelfrüh 
Klimaresilienz gering gering gering mittel mittel mittel 

Legende: + + + sehr gut; + + gut bis sehr gut; + gut; o mittel; - gering; - - gering bis sehr gering; - - - sehr gering   
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4.3 Sorteneigenschaften auf einen Blick – Bitter- und Hochalphasorten 

 
Hallertauer 
Magnum 

HMG 

Hallertauer 
Taurus 

HTU 

Nugget 
 

NUG 

Herkules 
 

HKS 

Polaris 
 

PLA 

Titan 
 

TTN 

Sortentyp 
Hochalphasorte 
mit sehr hohem  
Bitterwert und guter  
Bitterqualität 

Hochalphasorte 
mit sehr hohem  
Bitterwert und guter 
Bitterqualität 

Bitterhopfen mit ho
hem Bitterwert 

Hochalphasorte 
mit sehr hohem Bit
terwert und guter Bit
terqualität 

Hochalphasorte mit 
sehr hohem Bitter
wert und guter Bitter
qualität 

Hochalphasorte 
mit sehr hohem 
Bitterwert und gu
ter Bitterqualität 

Ertrag (kg/ha) 2000 2000 2400 3000 2300 2700 
Ölgehalt (ml/100 g) 2,4 2,0 1,7 1,7 3,2 3,0 
Alphasäuren (%) 13,1 15,7 10,6 16,3 19,5 17,5 
α-Ertrag (kg/ha) 280 320 270 465 430 450 

Ansprüche an 
Boden und Lage 

gering, keine 
Staunässe 

hoch, warme, wüch
sige Lagen 

gering, alle Böden 
und Lagen 

hoch, warme, wüch
sige Lagen, keine 
Staunässe 

bevorzugt mittlere 
bis schwere Böden 

mittlere Ansprü
che, keine 
Staunässe 

Widerstandsfähigkeit: 
- Welke  mild 

letal 
- Pero. Sek.inf. 
- Echter Mehltau 
- Botrytis 
- Gemeine Spinnmilbe 
- Blattlaus 

 
+ + 
o 
+ 

- - - 
- - 
- 

- - - 

 
+ 
o 
o 

- - - 
- 

- - 
- - 

 
- 

- - 
- - - 
- - - 

- 
- 
- 

 
+ + + 

+ 
- 

- - - 
- 
- 

- - 

 
+ + + 

+ 
o 

- - - 
- - 
- 

- - 

 
+ + + 

+ 
o 

+ + 
+ 
- 

- - 

Wuchs 
schnelle Jugendent- 
wicklung, zylind
risch, dichte Belau
bung, große Blätter 

zylindrisch, 
kurze Seitenarme, 
dichte Belaubung 

zylindrisch bis kopf-
betont, wuchtig, 
lange Seitenarme 

zylindrisch, mittel
lange Seitenarme 

bauchig bis zylind
risch, kürzere In
ternodien 

zylindrisch, etwas 
kürzere Interno
dien 

Windefähigkeit gut mittel gut sehr gering sehr gering mittel 

Doldenbeschaffenheit 
und -behang 

sehr große Dolden, 
geringer Behang, 
Doldenverlaubung  

sehr schöne, feste 
Dolden, mittlerer Be
hang 

mittelgroße Dolden, 
guter Behang 

kleine - mittelgroße, 
feste Dolden, sehr 
guter Behang 

schöne, kompakte 
Dolden, mittlerer Be
hang 

schöne, kompakte 
Dolden, guter Be
hang 

Reifezeit spät spät sehr spät sehr spät spät mittel 
Klimaresilienz mittel mittel gut gut gut gut 

Legende: + + + sehr gut; + + gut bis sehr gut; + gut; o mittel; - gering; - - gering bis sehr gering; - - - sehr gering 
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4.4 Sorten privater Züchter  

 
 

Amarillo 
VG1 

Akoya 
AKO 

Eureka 
EUE 

Solero 
SOL 

 
Sortentyp 
 

 
Aromasorte 

 
Aromasorte Bittersorte Aromasorte 

 
Züchter 
 

 
US-Patent 

 
Hopsteiner 

 
Hopsteiner 

 
Hopsteiner 

 
Informationen zu 
Sorteneigenschaf
ten, Anbau und 
Braueignung 
 

https://www.hvg-
germany.de/de/un

ser-hopfen/ 

https://www.hopstei
ner.com/de/variety-
data-sheets/Akoya/ 

https://www.hopstei
ner.de/pro

dukte/alle-hopfens
orten/detail/eue 

https://www.hopstei
ner.com/de/variety-
data-sheets/Solero/ 

QR-Code 
zur Sortenbeschrei
bung 

    
 
 
 

https://www.hopsteiner.de/produkte/alle-hopfensorten/detail/eue
https://www.hopsteiner.de/produkte/alle-hopfensorten/detail/eue
https://www.hopsteiner.de/produkte/alle-hopfensorten/detail/eue
https://www.hopsteiner.de/produkte/alle-hopfensorten/detail/eue
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5 Düngung 

Der bedarfsgerechte Einsatz von Makro- 
und Mikronährstoffen ist Grundlage für 
eine ausgewogene Pflanzenernährung zur 
Erzielung optimaler Hopfenerträge und       
-qualitäten und gleichzeitig von großer Re
levanz für die Umwelt.  
Die Düngeverordnung (DüV), die Ausfüh
rungsverordnung Düngeverordnung  

(AVDüV), die Wirtschaftsdüngerverbrin
gungsverordnung (WDüngV) und auch die 
Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) re
geln die Anwendung und den Umgang von 
Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultur
substraten und Pflanzenhilfsmittel auf 
landwirtschaftlich genutzen Flächen. 
 

5.1 Rechtliche Vorgaben bei der Düngung 
5.1.1 Vor der Düngung 
Berechnung der N-Obergrenze für org. 
Dünger (170 kg N/ha) 
Mit organischen Düngern darf im Durch
schnitt der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen eines Betriebes nur so viel Stick
stoff ausgebracht werden, dass 170 kg 
N/ha und Jahr nicht überschritten werden. 
Auch Hopfenrebenhäcksel müssen in die
ser Rechnung berücksichtigt werden. 
Hopfenbaubetriebe, die zusätzlich zum 
Rebenhäcksel keine weiteren organischen 
Dünger im Betrieb haben oder aufneh
men, geraten nicht an die „170 kg Grenze“. 
Betriebe, die Rebenhäcksel und weitere 
organische Dünger auf den Flächen aus
bringen, sollten kontrollieren, ob die N-
Obergrenze von 170 kg N/ha eingehalten 
wird. 
Dafür steht in Bayern ein Excel-Berech
nungsprogramm der LfL zur Verfügung. 
 
https://www.lfl.bay
ern.de/iab/duen
gung/032256/ 

 
 
Aufzeichungs- und Meldepflicht bei In
verkehrbringen, Befördern und Aufneh
men von Wirtschaftsdüngern: 
Beim Inverkehrbringen, Befördern und 
Aufnehmen von Wirtschaftsdüngern 
(Mist, Gülle und Gärreste) oder Reben
häcksel müssen Betriebe, die von den ge
nannten Düngern mehr als 200 t Frisch
masse abgeben oder aufnehmen, 

innerhalb von 1 Monat folgende Angaben 
dokumentieren (Lieferscheinverfahren):  
• Name und Anschrift des Abgebers / 

Beförderers / Übernehmers  
• Datum der Abgabe / des Beförderns / 

der Übernahme  
• Wirtschaftsdüngerart bzw. Name des 

sonstigen Stoffes  
• Menge der Frischmasse (FM) in t 
• Gehalte an Stickstoff und Phosphat in 

kg/t FM 
• Menge Stickstoff aus Wirtschaftsdün

gern tierischer Herkunft in kg  
Entsprechend § 5 der Verbringungsver
ordnung ist das erstmalige gewerbsmä
ßige Inverkehrbringen von > 200 t Wirt
schaftsdüngern (Hopfenhäcksel) sowie 
von Stoffen, die als Ausgangsstoff oder 
Bestandteil Wirtschaftsdünger enthalten, 
bei der zuständigen Landwirtschaftsbe
hörde anzuzeigen. 
Achtung! Betriebe, die Rebenhäcksel an 
die Bioerdgasanlage liefern, können unter 
diese Regelung fallen. 
Hopfenbaubetriebe in Bayern finden Infor
mationen und Formulare zur Aufzeich
nungs-, Melde- und Mitteilungspflicht unter 
 
https://www.lfl.bay
ern.de/iab/duen
gung/032104/ 

 
Hopfenbaubetriebe in Baden-Württem
berg finden Informationen und Formulare 
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Vor der ersten Düngergabe muss der Dün
gebedarf für Stickstoff (N) und Phosphat 
(P) für jeden Schlag bzw. Bewirtschaf
tungseinheit ermittelt und schriftlich doku
mentiert werden. Der berechnete Stick
stoffdüngebedarf ist die standortbezogene 
Obergrenze, die für die Kultur während der 
gesamten Vegetation gilt. 
Für die Berechnung notwendig sowie 
für den berechneten Düngebedarf ent
scheidend sind folgende Faktoren: 
• Nmin-Wert: 

- „Grünes Gebiet“: regionale oder 
übergebietliche Durchschnittswerte 
oder eigene Untersuchungen  

- „Rotes Gebiet“: eigene Untersu
chungen 

• P-Gehaltsklasse (Standardbodenun
tersuchung 🡪 min. alle 6 Jahre) 

• Vorfrucht, Hauptfrucht, Sortengruppe 
• Zwischenfruchtanbau (Anteil Legumi

nosen, Winterhärte) 
• org. Düngung Vorjahr (z. B. Reben

häcksel) 

• Bodenart (Humusgehalt) 
• 5-jähriger Durchschnittertrag der Be

wirtschaftungseinheit (der Durch
schnitt darf aus den besten 5 der ver
gangenen 6 Jahre gebildet werden) 
oder offizielle Durchschnittswerte für 
die einzelnen Sorten 

• Strohbergung (=Rebenhäckselabfuhr) 
Zur Berrechnung stehen in Bayern ein 
Excel- und ein Online-Progranmm der LfL 
zur Verfügung: 
 
https://www.lfl.bay
ern.de/iab/duen
gung/027122/ 

 
Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit 
wird für Hopfen das Excelprogramm emp
fohlen. 
Bei Betrieben mit sonstigen Ackerflächen 
im roten Gebiet, für die kein Nmin-Ergebnis 
vorliegt, muss in Bayern eine Nmin-Simula
tion erfolgen, die nur im Online-Programm 
möglich ist. 

5.1.2 Bei der Düngung 

 
Abb.: Maßnahmen bei der Düngung in der Nähe eines Oberflächengewässers außerhalb „gelber 
Gebiete“ (Hopfen ohne Zwischenfrucht = unbestellter Acker) 
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Bei der Düngung sind folgende Ausbrin
gungsbeschränkungen zu beachten: 

• Bodenzustand:  
Das Aufbringen von stickstoff- oder 
phosphathaltigen Düngemitteln, Bo
denhilfsstoffen, Kultursubstraten und 
Pflanzenhilfsmitteln darf nicht erfol
gen, wenn der Boden überschwemmt, 
wassergesättigt, gefroren oder 
schneebedeckt ist. 

• Gerätetechnik und Einarbeitung 
Auf unbestelltem Ackerland (= Hopfen 
ohne Zwischenfrucht) sind organische 
Dünger innerhalb 1 h nach Beginn des 
Aufbringens einzuarbeiten 
(Hopfen ohne ausreichende Zwi
schenfrucht ist unbestellt! 

• Gewässerabstände in Abhängigkeit 
der Hangneigung gemäß vorheriger 
Grafik 

• Sperrfristen für N- und P-Dünger be
achten 
 

 
Regelung zur Ausbringung von Reben
häcksel im Herbst in Bayern: 
Eine Ausbringung von Hopfenreben
häcksel im Herbst ist bis 31. Oktober auf 
allen Flächen (mit und ohne Hopfenbau, 
auch in den „Roten Gebieten“) möglich, 
wenn 

• die mit den Rebenhäckseln ausge
brachte N-Menge maximal 120 kg/ha 
Gesamt-N beträgt (bei 6 kg N/t = max. 
20 t/ha) 

• und auf der Ausbringfläche folgender 
Anbau vorliegt: 

Hopfenflächen: 
- Zwischenfrucht und natürlicher Unter

bewuchs, abfrierend mit Aussaat bzw. 
Auflaufen bis 15.09. und Umbruch 
nach 15.01. oder 

- Zwischenfrucht winterhart mit Aussaat 
bis 30.09. und Umbruch nach 15.01.  
(eine Nachsaat winterharter Zwischen
früchte nach dem 30.09. ist möglich, 
soweit die Sommerzwischenfrucht 
weitgehend erhalten bleibt) 
 

In Hopfenflächen muss die Zwischen
frucht zwischen zwei Hopfenreihen min
destens 1 Meter breit sein. 
Sonstige Ackerflächen: 

- Winterraps oder Wintergetreide (z. B. 
WW, WG …) mit Aussaat bis 30.09. 
oder 

- Zwischenfrucht abfrierend mit Aussaat 
bis 15.09. und Umbruch nach 15.01. 
oder 
Zwischenfrucht winterhart mit Aussaat 
bis 30.09. und Umbruch nach 15.01. 

 
 

5.1.3 Nach der Düngung

Dokumentation 
Eine Düngemaßnahme muss innerhalb 
von 14 Tagen aufgezeichnet werden. Die 
Aufzeichnung muss folgende Informatio
nen umfassen: 

 

• Schlagbezeichnung 
• Schlaggröße 
• Düngerart 
• Ausbringmenge 
• Gesamtmenge des ausgebrachten N, 

NH4-N und P 
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Zur einfachen Dokumentation steht ein Er
fassungsbogen von der LfL (S. 141) zur 
Verfügung: 
https://www.lfl.bay
ern.de/mam/cms07/ipz/da
teien/erfassungsbo
gen_düngung_formular.pdf 

 

Die ausgebrachten und dokumentierten 
Düngermengen müssen einer jährlichen 
betrieblichen Gesamtsumme aufsum
miert und dem ermitteltem Düngebedarf 
gegenübergestellt werden. 

Stoffstrombilanz 
Die Stoffstrombilanz für das ablaufende 
Kalenderjahr 2024 ist bis zum Inkrafttreten 
einer neuen Stoffstrombilanzverordnung 
verbindlich durch die seit 2018 schon 
bilanzierungspflichtigen Betriebe zu 
berechnen. 
Die Stoffstrombilanz ist gemäß aktuell 
gültiger Stoffstrombilanzverordnung spä-
testens sechs Monate nach Ablauf des 
festgelegten Bezugszeitraums zu rech-
nen. 

 
5.2 Besondere Regelungen in Baden-Württemberg 

Nitrat-Informationsdienst Baden-Würt
temberg 
Mit Inkrafttreten der novellierten Dünge
verordnung (DüV) am 02.06.2017 haben 
sich die Vorgaben für die N-Düngebe
darfsermittlung geändert. Dies wurde zum 
Anlass genommen, den Nitratinformati
onsdienst (NID) in Baden-Württemberg 
neu zu konzipieren. Die Teilnahme ist on
line über die Web-Anwendung „Dün
gung-BW“ 
 
 
www.duengung-
bw.de 

 
 
oder mit dem Papier-Erhebungsformular 
möglich. Um sich online anzumelden, wer
den analog zu FIONA die Registriernum
mer (die ersten 12 Zeichen der Unterneh
mensnummer) und das persönliche Kenn
wort (PIN) benötigt. Papier-Erhebungsfor
mulare inkl. der separaten Barstrichcode-
Etiketten für den NID liegen bei den Land
wirtschaftsämtern aus. Auf dem Erhe
bungsformular ist die 12-stellige Betriebs
nummer anzugeben. Für die Hopfensor
tengruppen sowie die Düngemittel sind auf 
dem NID-Erhebungsformular vorgege-
bene Codes zu verwenden. Näheres ist 
unter: 

https://ltz.landwirtschaft-
bw.de/pb/,Lde/Start
seite/Arbeitsfelder/Nitratin
formationsdienst 

 
In Düngung-BW selbst ist nicht nur die 
Teilnahme am NID möglich. Es wird auch 
ein Programmmodul zur N- bzw. P-Dün
gebedarfsermittlung und zur Berech
nung der Stoffstrombilanz angeboten. 
Seit dem 01.01.2023 gelten niedrigere 
Schwellen, ab denen Betriebe verpflichtet 
sind, Stoffstrombilanzen anzufertigen. 
Landwirtschaftliche Betriebe, die 
• mehr als 20 ha Fläche bewirtschaften 

und/oder 
• mehr als 50 GV im Betrieb halten 

und/oder 
• mehr als 750 kg Stickstoff in der Form 

von Wirtschaftsdüngern aufnehmen,  
sind seit Jahresbeginn 2023 stoffstrombi
lanzpflichtig. Das gilt auch für Hopfenbe
triebe, die z. B. mehr als 20 ha Hopfen be
wirtschaften oder Wirtschaftsdünger auf
nehmen. 
 
Parallel zur N-Bedarfsberechnung nach 
DüV wird weiterhin die bisher gebräuchli
che Empfehlungsrechnung erstellt. Wei
terhin können unter Düngung BW laufend 
aktualisierte Informationen abgerufen wer
den. 
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Einschränkungen in Wasserschutzge
bieten in Baden-Württemberg 
Rechtsgrundlage: Schutzgebiets- und 
Ausgleichsverordnung (SchALVO) vom 
01.03.2001. In Baden-Württemberg wer
den Wasserschutzgebiete in Abhängigkeit 
der Nitratwerte im geförderten Wasser ent
weder als Normalgebiet, Problemgebiet 
oder Sanierungsgebiet eingruppiert. Fol
gende Beschränkungen und Verbote sind 
einzuhalten: 
• Normalgebiet 

- Gülleausbringungsverbot in Zone II 
- Verbot von Pflanzenschutzmitteln 

mit W-Auflage (inkl. Terbuthylazin, 
Glyphosat und Metachlor-S) 

- Generelles Grünlandumbruchver
bot 

• In Problemgebieten speziell für die 
Kultur Hopfen zusätzlich: 
- Nmin Probenahme frühestens ab 

1. April 
- Als 1. Stickstoffgabe dürfen nur 

langsam wirkende N-Dünger (Am
moniumdünger) verwendet werden 

- Mineralische Stickstoffdüngung nur 
als Streifendüngung ausbringen 

- Organische Düngung nur mit Hop
fenhäcksel frühestens 6 Wochen 
vor dem Schneiden 

- Einarbeitung der Begrünung frü
hestens 6 Wochen vor dem 
Schneiden 

- Einsaat einer winterharten Begrü
nung mit dem letzten Anackern 

• Im Sanierungsgebiet zusätzlich: Verbot 
jeglicher organischer Düngung 

 
5.3 Besondere Regelungen im Anbaugebiet Elbe-Saale (TH, SN, ST)
Bodenuntersuchung:  
Zu Vegetationsbeginn bzw. vor der ersten 
Stickstoffdüngung sollte von jeder Hopfen
anlage und jeder Sorte eine repräsentative 
Bodenprobe von mindestens 300 g und 
höchstens 500 g frischem Boden aus den 
Schichten 0-30 cm und 30-60 cm entnom
men werden. Die verpackten und eindeu
tig gekennzeichneten Proben sind in ge
kühltem Zustand (Kühlbox mit tiefgekühl
tem Akku) zusammen mit dem Untersu
chungsauftrag dem Untersuchungslabor 
zu übergeben. Eine Zwischenlagerung 
von bis zu drei Tagen im Kühlschrank 
(max. 4 °C) ist möglich, vom Einfrieren der 
Proben wird abgeraten. Vom Labor erhält 
der Landwirt den ermittelten Nmin-Gehalt in 
0-90 cm Tiefe. Bei Bodenuntersuchungen 
bis 60 cm Tiefe erfolgt eine Berechnung 
des Nmin-Gehaltes für 60-90 cm aus den 
Werten für 0-30 cm und 30-60 cm. Flächen 
mit bzw. ohne Rebenhäckselrückführung 
sind getrennt zu beproben. 
N-Düngebedarfsermittlung: 
Bezogen auf einen Doldenertrag von 
19 dt/ha wird der N-Bedarfswert für alle 
Sorten auf 200 kg N/ha festgelegt. Um den 
unterschiedlichen Erträgen der Hopfen-

sorten gerecht zu werden, ist eine Staffe
lung von 15 bis 27 dt/ha möglich. Berech
nungsgrundlage für den N-Bedarf ist der 
Ertragsdurchschnitt der letzten fünf Jahre. 
Liegt dieser über 19 dt/ha, können je dt 
Mehrertrag zusätzlich 5 kg N/ha angesetzt 
werden. Daraus ergibt sich ein standortbe
zogener maximaler N-Bedarfswert von 
240 kg N/ha. Bei geringeren Erträgen sind 
6 kg N je dt Trockenhopfenertrag abzuzie
hen. 
Nachfolgend sind weitere Parameter auf
geführt, die den N-Bedarf beeinflussen 
und entsprechend berücksichtigt werden 
sollten: 
- Nmin in 0-90 cm 
- Nachlieferung aus dem Bodenvorrat 

(Humusgehalt: > 4 % = Abzug von 
20 kg N/ha) 

- N-Nachlieferung aus der organischen 
Düngung des Vorjahres bzw. der Vor
jahre (10 % des im Vorjahr aufge
brachten Gesamt-N; Kompost abwei
chend 4 % im ersten Folgejahr und je 
3 % im zweiten und dritten Folgejahr) 

- Vor- und Zwischenfrüchte (vgl. Anlage 
4, Tabelle 7 Düngeverordnung) 

=   Stickstoffdüngebedarf 
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Es besteht die Möglichkeit die Düngebe
darfsermittlung als standortbezogene 
Obergrenze für N und P mit dem Pro
gramm BESyD berechnen zu lassen. Das 
Programm kann im Internet unter folgen
der Adresse heruntergeladen werden. 
 
https://tlllr.thuerin
gen.de/wir/software/besyd 

 
 
Darüber hinaus liefern die Webseiten der 
Bundesländer weitere Informationen zur 
Düngung: 

• Sachsen 
https://www.landwirt
schaft.sachsen.de/duen
gung-20165.html 

 
• Sachsen-Anhalt 
https://llg.sachsen-an
halt.de/themen/pflanze
nernaehrung-und-duen
gung  
• Thüringen 
https://tlllr.thuerin
gen.de/landwirtschaft/du
engung 

 

5.4 Stickstoffdüngung im Hopfen 
Von den Hauptnährstoffen weist der Stick
stoff auch im Hopfen den größten Einfluss 
auf das Wachstum, die Entwicklung und so
mit auf den Doldenertrag aus. 
Da der Hopfen einen hohen Anpruch an die  

Stickstoffversorgung hat und dieser jedoch 
gleichzeitig im Boden sehr verlustgefährdet 
ist, ist eine bedarfsgerechte und an den Auf
nahmeverlauf der Hopfenpflanze ange
passte Stickstoffdüngung sehr wichtig. 

Abb.: Stickstoff- und Biomasseaufnahme im Vegetationsverlauf von Hopfen 

Eine bedarfsgerechte Stickstoffdüngung 
stellt mit zunehmenden Wetterextremen 
eine große Herausforderung dar. Durch teil
weise ausbleibende Niederschlagsereig
nisse ist die unmittelbare Verfügbarkeit von 
applizierten Nährstoffen nicht immer ge
währleistet. Daher ist bei gestreuten 

Düngergaben immer mehr auf eine geeig
nete Folgewitterung zu achten. 
Der Hopfen ernährt sich im Frühjahr zu
nächst aus dem Wurzelstock, so dass er 
noch keinen Stickstoffdüngebedarf hat. Eine 
Stickstoffdüngung ist also im März noch 
nicht notwendig und auch nicht effektiv. Die 
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5.5 Düngung mit Phosphat, Kali und Magnesium 
Die Höhe der Phosphat-, Kali und Magne
siumdüngung ergibt sich aus dem Nähr-

stoffentzug und der Gehaltsstufe des je
weiligen Nährstoffes im Boden.

 
Tab.: Durchschnittlicher Nährstoffentzug des Hopfens (bei 17,5 dt/ha Basisertrag): 

Nährstoff Nährstoffgehalt in kg/100 kg Hopfen 
Dolden Restpflanze Gesamt 

Stickstoff (N) 3,0 4,8 7,8 
Phosphat (P2O5) 1,0 1,0 2,0 
Kali (K2O) 2,6 4,7 7,3 
Magnesium (MgO) 0,5 1,7 2,2 
Calcium (CaO) 1,0 9,0 10,0 

 
Für Düngemittel, die Phosphonate ent
halten ist zu beachten, dass sich mit In
krafttreten der EU-Düngeproduktever-
ordnung zum 16. Juli 2022 etwas verän
dert hat. Neu ist, dass Phosphonate einem 

EU-Düngeprodukt nicht absichtlich zuge
setzt werden dürfen und unbeabsichtigt 
enthaltene Phosphonate einen Massenan
teil von 0,5 % nicht überschreiten dürfen.

 
Hinweise für Bayern: 
Tab.: Gehaltsstufen für Phosphat, Kali und Magnesium in Bayern P2O5 und K2O nach CAL-
Methode, Mg nach CaCl2-Methode 
 mg je 100 g Boden 
Gehaltsstufe P2O5 K2O Mg 
 für alle 

Böden 
leichte 
Böden *) 

mittlere 
Böden **) 

schwere 
Böden  **) 

leichte 
Böden 

mittlere und 
schwere Böden 

  01 - 02 03 - 05 06 - 08 01 - 02 03 - 08 ***) 
A  sehr niedrig   <       5   <       4 <       5   <       7   <       3   <       5 
B  niedrig   5  -    9   4  -    7 5  -    9   7  -  14   3  -    6   5  -    9 
C  optimal 10  -  20   8  -  15 10  -  20 15  -  25   7  -  10 10  -  20 
D  hoch 21  -  30 16  -  25 21  -  30 26  -  35 11  -  30 21  -  30 
E  sehr hoch   >     30   >     25 >     30   >     35   >     30   >     30 

*) untere Werte für Sand; obere Werte für lehmigen Sand 
**) untere Werte für gut strukturierte, tiefgründige, obere Werte für schlechtere Böden 
***) Bodenartenschlüssel 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 

Hinweise für Elbe-Saale: 
Tab.: Gehaltsstufen zur Einstufung von Hopfenböden für Phosphor, Kalium, Magnesium in 
mg je 100 g Boden und pH-Wert im Anbaugebiet Elbe-Saale 

Gehaltsstufen CAL-Methode CaCl2-Methode pH-Wert P P2O5 K K2O Mg 
A sehr niedrig   <     2,5    <    5,7   <     6   <     7   <       4,1   <     5,3 
B niedrig 2,5 -   5,0   5,7-11,0   6 - 10   7 - 12   4,1 -   7,5 5,3 - 6,2 
C optimal 5,1 -   7,5 11,1-16,5 11 - 16 13 - 20   7,6 - 11,0 6,3 - 7,0 
D hoch 7,6 - 10,0 16,6-23,8 17 - 25 21 - 30 11,1 - 14,5 7,1 - 7,4 
E sehr hoch   >    10,0    >   23,8   >   25   >   30   >       14,5   >     7,4 
 
Tab.: Empfohlene Düngermenge an Phosphor, Kalium und Magnesium in kg/ha u. Jahr 
(Element- bzw. Oxidwert) bei unterschiedlicher Ertragserwartung nach Richtwerten (Entzug 
der Gesamtpflanze) des TLLLR und der LLG 

Gehalts- 
stufe 

Ertragserwartung 
1500 kg Hopfen/ha 2000 kg Hopfen/ha 2500 kg Hopfen/ha 

P P2O5 K K2O Mg MgO P P2O5 K K2O Mg MgO P P2O5 K K2O Mg MgO 
A sehr niedrig 63 145 191 230 50   83 68 155 221 266 57   94 72 165 252 303 63 105 
B niedrig 38   87 141 170 35   58 43   97 171 206 42   69 47 107 202 243 48   80 
C optimal 13   30   91 110 24   40 18   40 121 146 31   51 22   50 152 183 37   62 
D hoch   9   21   56   68   -     - 14   31   86 104   -      - 18   41 117 141   -     - 
E sehr hoch   -      -   -      -   -     -   -      -   -      -   -      -       -   -      -   -      - 

 
5.6 Kalkdüngung 
Eine geringe Kalkversorgung hat eine 
schlechtere Bodenstruktur, eine verminderte 
Nährstoffwirkung der mineralischen und or
ganischen Dünger und eine Versauerung 
des Bodens zur Folge. Die Höhe der Kalkga
ben ist in der Düngeempfehlung zur Boden
untersuchung angegeben. Sie richtet sich 
nach dem Humusgehalt, der Bodenart und 
dem pH-Wert aus der Bodenuntersuchung. 
Bei hoher Kalkversorgung wird empfohlen, 
keine kalkhaltigen Dünger einzusetzen, um 
eine pH-Anhebung, verbunden mit einer 
Festlegung von Spurenelementen, zu ver
hindern. 
Bei einer Kalkversorgung unter dem optima
len pH-Bereich ist zusätzlich zur Erhaltungs
kalkung eine Gesundungskalkung erforder
lich. Die Höhe ist dem BU-Ergebnis zu ent
nehmen. Die in der Tabelle angegebene 
jährliche Höchstgabe sollte dabei nicht über
schritten werden, um eine zu rasche pH-An
hebung zu vermeiden. Die Erhaltungskal
kung kann entfallen, wenn im optimalen pH-
Bereich freier Kalk (Nachweis mit 10 %iger 
Salzsäure) vorhanden ist. 

Die Kalkdüngung wird in dt CaO/ha angege
ben. Im Hopfenbau soll bevorzugt Kohlen
saurer Magnesiumkalk bzw. Kohlensaurer 
Kalk (47-53 % CaO) eingesetzt werden. Auf 
schweren Böden kann auch Branntkalk aus
gebracht werden. 
Umrechnungsfaktoren: 
.... % CaCO3 x 0,56 = .... % CaO 
.... % MgCO3 x 0,478 = .... % MgO 
 
Die Wirkung von Kalkdüngern ist unter
schiedlich: 
• je feiner die Vermahlung, desto schnel

ler ist die Wirkung 
• bei gleichem Vermahlungsgrad wirkt 

Ca-Oxid (Branntkalk) schneller als Ca-
Carbonat (z. B. Kohlensaurer Kalk) und 
dieses schneller als Ca-Silikat (Hütten
kalk) 

• magnesiumhaltige Kohlensaure Kalke 
wirken in der Regel langsamer als Mg-
freie Kalke 
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Im Anbaugebiet Tettnang werden auf al
len Böden Kohlensaure Kalke empfohlen. 
Im Anbaugebiet Elbe-Saale liegen die 
meisten Hopfenböden Thüringens, 

Ostsachsens und Sachsen-Anhalts im pH-
Wert über 6,5, so dass auf diesen Böden 
nur eine Erhaltungskalkung notwendig ist 
oder die Kalkung ganz unterbleiben kann. 

 
Tab.: Anzustrebender pH-Wert und Kalkdüngung bei Hopfen 
Bodenart Boden- 

arten-
schlüssel 

pH-Klasse C 
optimal 

 
(anzustreben) 

Erhaltungs- 
kalkung 

für 3 Jahre 
 

dt CaO/ha 

Gesundungskalkung 

bei pH-
Wert 

jährliche 
Höchstgabe 
dt CaO/ha 

Sand 01 5,0 - 5,4 7 < 5,0 10 
schwach lehmiger Sand 02 5,5 - 5,9 12 < 5,5 15 
stark lehmiger Sand 
sandiger Lehm 
schluffiger Lehm (Lößlehm) 

03 - 05 6,0 - 6,4 17 < 6,0 25 

toniger Lehm bis Ton 06 - 08 6,5 - 6,8 20 <6,5 30 

 
5.7 Schwefeldüngung 
Der Schwefelentzug einer durchschnittli
chen Hopfenernte beträgt 12 kg S/ha. Die 
Verfügbarkeit von Schwefel ist für Kulturen 
günstig, die ihre Hauptwachstumsphase in 
der Zeit der größten Mineralisation (Mai bis 
August) haben, dazu gehört neben Mais 
und Rüben auch der Hopfen. 
Aus diesen Erkenntnissen sowie den vor
liegenden Versuchsergebnissen ist im 
Hopfen nur in den seltensten Fällen eine 
gezielte Schwefeldüngung notwendig. 

Der Schwefelbedarf wird im Allgemeinen 
mit den üblichen organischen und minera
lischen Düngungsmaßnahmen gedeckt. 
Tab: Beispiele: 

Dünger Nährstoff- 
gehalt % 

Dün
gung 
kg/ha 

S 
kg/ha 

SSA 21 % N, 24 % S     50 N 57 
ASS 26 % N, 13 % S     50 N 25 
NPKMgS 15-5-20-2-8 %     50 N 27 
Kornkali 40 % K2O, 4 % S 146 K2O 15 
Patentkali 30 % K2O,17 % S 146 K2O 83 

5.8 Düngung mit Spurenelementen
Im Hopfen treten des Öfteren Wachstums
störungen auf, die auf eine Unterversor
gung mit bestimmten Spurenelementen zu
rückzuführen sind. Häufig betroffen sind 
sandige bzw. anmoorige Böden, insbeson
dere aber Böden, deren pH-Wert über 7,0 
liegt. Bei sehr hohen Phosphat-Gehalten 
oder beiTrockenheit kann die Verfügbarkeit

von Spurenelementen auch eingeschränkt 
sein. Bei diesen Bedingungen sind Unter
suchungen auf Spurenelemente zu emp
fehlen. Zeigen die Bodenuntersuchungen 
einen ungenügenden Vorrat oder eine ge
ringe Verfügbarkeit an, ist eine Düngung 
mit Spurennährstoffen erforderlich. 
 
 

5.8.1 Zink 
Zinkmangel tritt v. a. bei hohem pH-Wert 
und bei Überversorgung mit Phosphat auf. 
Der Wuchs der Pflanze ist gestaucht, die 
Blätter werden hellgrün, wölben sich und 
drehen sich nach oben auf. Bekannt ist die 

Mangelerscheinung unter dem Namen 
„Kräuselkrankheit“. 
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Tab.: Richtwerte für Zinkgehalte (mg/kg 
Boden) und Düngeempfehlung (nach CAT) 

Gehalts
stufe 

mg Zn/kg 
Boden 

Bodendüngung 
kg Zn/ha und Jahr 

A < 1,1 2,0 – 2,8 *) 
C 1,1 - 3,0 1,4 – 2,0 *) 
E > 3,0 - 

*) die geringere Menge für leichte Böden, die 
höhere Menge für mittlere und schwere Böden
Tab.: Richtwerte für Zinkgehalte im Anbau
gebiet Elbe-Saale (nach TLLLR) 

Gehalts
stufe 

mg 
Zn/kg 
Boden 

Düngeempfehlung 
kg Zn/ha 

Blattdün
gung 

Bodendüngung 
(3-jährig) 

A < 1,5 3 10 
C 1,5 - 3,0 - - 
E > 3,0 - - 

(nach Trierweiler/Lindsay oder CAT-Methode)  

Bei Vorliegen der Gehaltsklasse C werden 
bei nachgewiesenem Düngebedarf (un
günstige Bedingungen für die Zn-Auf
nahme, z. B. bei sehr hohem pH-Wert im 
Boden, laut Ergebnis der Pflanzenanalyse) 
dieselben Zn-Düngermengen wie bei Ge
haltsklasse A empfohlen. 

 
Abb.: Zinkmangel: verlängerter Mittellappen 
mit nach oben gerollten Blatträndern 
Akute Mangelerscheinungen sollten durch 
Blattbehandlungen mit Zinksulfat (0,1-
0,15 %) oder Zinkchelat (z. B. 0,4 % Folicin 
Zink oder 0,5 % Librel Zink) behoben wer
den. Um eine Wirkung zu erzielen, müssen 
vom Anleiten bis zur Blüte 3-5 Spritzungen 
durchgeführt werden. Versuche haben ge
zeigt, dass vorbeugend eine ausreichende 
Zinkversorgung auch über eine Düngung 
des Bodens z. B. auch mit Excello 331 im 
3-jährigen Turnus (nicht auf Böden mit ext
rem hohem pH-Wert) oder mit wasserlösli
chen/teilwasserlöslichen Spurenelement
mischungen möglich ist.  
Langfristig ist es aber wichtig, dass der 
Phosphatgehalt und der pH-Wert auf die 
optimalen Bereiche zurückgeführt werden. 
 

5.8.2 Bor 
Bormangel tritt besonders in trockenen 
Jahren auf kalk-reichen (pH-Wert über 
7,0), stark tonhaltigen oder auch sandigen 
Böden auf. Dabei werden die Triebspitzen 
stumpf, verfärben sich rötlich und wach
sen nicht mehr weiter. Bei latentem Man
gel sind die Blätter satt grün und wölben 
sich nach unten. Im späteren Verlauf tre
ten gelbe Blattränder auf. Die Bordüngung 
richtet sich nach dem Borgehalt des Bo
dens und der Bodenart. Die Gefahr der 
Überdüngung mit Bor ist groß und führt zu 
Gelbverfärbungen am Hopfen. Eine Dün
gung sollte daher nur bei Bedarf erfolgen.  
Neben borhaltigen Einzel- und Mehrnähr
stoffdüngern stehen spezielle Bordünger 

zur Bodendüngung als auch zur Blattappli
kation zur Verfügung. 
 

 
 
Abb.: Bormangel: deformierte nach unten ge
wölbte Blätter
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Gehaltsstufen im Boden und empfohlene Düngung 
Tab.: Richtwerte für Borgehalte (mg/kg Boden) in Mineralböden (nach CAT) 

Gehalts-
stufe 

Bodenart/Bodenartenschlüssel Düngeempfehlung  
g Bor/ha u. Jahr 

S 
 

01 

l’S 
 

02 

lS 
 

03 

sL – T 
 

04 bis 08 

leichte 
Böden 
01 + 02 

mittlere und 
schwere Böden 

03-06 
pH-Wert ≤ 6,0 *)   

A < 0,10 < 0,12 < 0,15 < 0,20 400 500 
C 0,10 bis 0,30 0,12 bis 0,40 0,15 bis 0,50 0,20 bis 0,60 200 300 
E > 0,30 > 0,40 > 0,50 > 0,60 - - 

pH-Wert > 6,0   
A < 0,15 < 0,20 < 0,25  < 0,35 400 500 
C 0,15 bis 0,40 0,20 bis 0,60 0,25 bis 0,80 0,35 bis 1,0 200 300 
E > 0,40 > 0,60 > 0,80 > 1,0 - - 

*) Die CAT-Methode ist für die Untersuchung von Böden mit einem pH-Wert < 5 auf den Borgehalt 
nicht geeignet. Es wird daher empfohlen, erst ein Jahr nach erfolgter Aufkalkung die Bodenun
tersuchung nach der CAT-Methode durchzuführen. 

 
Tab.: Richtwerte für Bor-Gehalte im Anbaugebiet Elbe-Saale (nach TLLLR) (Heißwasser- 
oder CAT-Methode): 

Gehaltsklasse mg B/kg Boden Düngeempfehlung kg B/ha 
Blattdüngung Bodendüngung 

BG 3 BG 4 + 5 BG 3 – 5 BG 3 – 5 
A (sehr niedrig/niedrig) < 0,25 < 0,35 0,4 2,3 
C (mittel/optimal) 0,25 – 0,40 0,35 – 0,60 - - 
E (hoch/sehr hoch) > 0,40 > 0,60 - - 

Die Richtwerte für Bor nach CAT-Methode gelten für Böden mit pH > 6,0.  
Bei Vorliegen der Gehaltsklasse C werden bei nachgewiesenem Düngebedarf (ungünstige Bedin
gungen für die Bor-Aufnahme z.B. bei sehr hohem pH-Wert im Boden, laut Ergebnis der Pflan
zenanalyse) dieselben Bor-Düngermengen wie bei Gehaltsklasse A empfohlen.  
Die Düngermengen für die Bodendüngung beziehen sich auf eine Wirkungsdauer von 3 Jahren. 
 
 
5.8.3 Bodendüngung von Spurenelementen
Wenn im Vorjahr Spurenelementmangel 
aufgetreten ist, sollte eine Bodendün
gung im April nach dem Schneiden vor
genommen werden (nicht bei Gehalts
stufe E). 
Vorsicht bei Frostgefahr: Bei Kombination 
dieser Maßnahme im April mit Pflanzen
schutzmitteln sind Austriebverätzungen 
möglich. 
optimale pH-Werte: 
• Excello 331 (Metalllegierung) 

• Spurennährstoffmischung teilwasser
löslich bzw. wasserlöslich (z. B. Hop
fenkraft Typ Boden oder Hopfenkraft 
Micromix)  

überhöhte pH-Werte: 
• grundsätzlich sauere Stickstoffdünger  
• Spurennährstoffmischung teilwasser

löslich bzw. wasserlöslich (z. B. Hop
fenkraft Typ Boden oder Hopfenkraft 
Micromix) 
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5.8.4 Blattdüngung von Spurenelementen 

• Boden- bzw. erste Blattspritzung  
Die erste Spurennährstoffdüngung im 
April erfolgt ausschließlich mit Unter
stockspritzeinrichtungen! 

Mit Handabspritzrohren wird eine Überdo
sis in den Zentralbereich des Stockes ab
gegeben. 
Vorsicht! Bei Benetzung des Austriebs in 
Verbindung mit Nachtfrost! 
 

Tab.: Wassermenge und Konzentration bei der ersten Blattspritzung, z. B. 400 l/ha 
Spurennähr- 
stoffdünger 

Nährstoffgehalt  
% 

Konzentration 
% 

Reinnährstoffe 
g/ha 

Düngermenge 
kg/ha 

Zinksulfat oder 22 0,15 132 0,6 
Borsalz 17 0,1 68 0,4 
Ausbringung in Kombination 
Zinksulfat 22 0,1 88 0,4 
+ Borsalz 17 0,05 34 0,2 

Eine Wiederholung der Spritzung Mitte Mai ist sinnvoll. Die Konzentration von Einzelnährstoffen 
bzw. Kombinationen soll 0,15 % nicht überschreiten. 

• Zumischung beim chemischen 
Hopfenputzen 

Beim chemischen Hopfenputzen ab 2 m 
Wuchshöhe des Hopfens können bei un
zureichender Bodernversorgung Spuren-

nährstoffe zugemischt werden. Um Über
dosierungen im Stockbereich zu vermei
den, sollte die Ausbringung nur mit Unter-
stockspritzeinrichtungen erfolgen! 
 

Tab.: Wassermenge und Konzentration beim chemischen Hopfenputzen, z. B. 500 l/ha 
Spurennähr- 
stoffdünger 

Nährstoffgehalt  
% 

Konzentration 
% 

Reinnährstoffe 
g/ha 

Düngermenge 
kg/ha 

Zinksulfat oder 22 0,5 550 2,5 
Borsalz 17 0,3 255 1,5 
Ausbringung in Kombination 
Zinksulfat 22 0,3 330 1,5 
+ Borsalz 17 0,2 170 1,0 

Anmerkung:  Die Nährsalze haben in dieser hohen Konzentration eine verätzende Wirkung! 
 
 
• Blattdüngung als Zusatz bei Pflan

zenschutzspritzungen 
Konzentration 0,05-0,15 %; 3-5 Anwen
dungen bis zur Blüte sind notwendig. 
Keine Anwendung in Kombination mit 

 
 
Aliette WG, Karate Zeon (siehe Ge
brauchsanleitungen). 
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5.9 Organische Düngung 
Organische Dünger kann man in flüssige 
(bis 15 % TS) und feste unterteilen. Alle 
organischen Dünger enthalten neben 
Pflanzennährstoffen auch einen hohen 
Anteil an org. Substanz. Diese dient als 
Nahrung für die Bodenlebewesen, erhöht 

somit die biologische Aktivität der Böden 
und ist Ausgangsstoff für die Humusbil
dung. Der Humus verbessert die Boden
fruchtbarkeit, indem er das Wasser- und 
Nährstoffbindevermögen und die Boden
struktur positiv beeinflusst. 

 
Tab.: Nährstoffgehalte von ausgewählten organischen Düngern zum Zeitpunkt der Ausbrin
gung (kg/m3 oder t) inkl. der anrechenbaren gasförmigen N-Verluste im Stall und Lager 

Organischer Dünger 
(Einheit) 

TS 
% 

Nährstoffgehalte in kg/t bzw. m³ in der Frischmasse (FM) 

Ngesamt NH4-N 
Mindestwirk

samkeit  
Ngesamt in % 4) 

P2O5 K2O MgO 

Mist (t)    gültig für Acker/Hopfen    
Rind (geringe Einstreu) 18,5 3,7 0,37 25 2,5 5,9 1,9 
Rind (hohe Einstreu) 23 4,1 0,41 25 2,1 8,1 1,7 
Hühnermist 50 20,3 9,14 45 16 18 6,9 
Hühnerkot 50 22,1 9,95 60 17,5 18,9 7,5 
Schwein (geringe Einstreu) 
Schwein (hohe Einstreu) 

21 
25 

6,0 
5,2 

0,6 
0,52 

30 
30 

4,3 
2,9 

6,2 
7,0 

2,0 
1,5 

Pferdemist 30 3,6 0,36 25 2,7 9,3 1,9 
Gülle (m3)        
Milchvieh (Acker) 7,5 3,9 1,95 60 1,7 4,7 1,2 
Milchvieh (Grünland) 7,5 4,1 2,05 60 1,7 5,3 1,3 
Mastbullen 7,5 4,1 2,05 60 1,9 4,0 1,0 
Mastschweine        
 Standardfutter 5,0 5,7 3,42 70 3,0 3,5 1,3 
 N-, P-reduziert 
      Stark N-, P-reduziert 

5,0 
5,0 

5,5 
5,0 

3,30 
3,00 

70 
70 

2,6 
2,4 

3,4 
3,3 

1,2 
1,2 

Zuchtsauen (mit Ferkel)        
 Standardfutter 5,0 4,6 2,76 70 2,5 2,9 1,0 
 N-, P-reduziert 
      Stark N- P-reduziert 

5,0 
5,0 

4,1 
3,9 

2,46 
2,34 

70 
70 

2,2 
2,1 

2,7 
2,7 

1,0 
1,0 

Hopfenrestpflanze (t)        
Rebenhäcksel 27 6,0 - 10 1,3 5,9 2,1 
Kompost (t)        
Grüngut 60 6,6 0,7 11 3,9 5,1 8,2 
Bioabfall 3) 60 8,5 0,9 11 5,4 7,9 10,0 
Biogasgärrest (m³ bzw. t) 1)        
Bioerdgasanlage Hallertau 2) 

 flüssige Phase 
 
  8,8 

 
6,7 

 
3,0 

 
60 

 
1,4 

 
5,5 

 
1,3 

 feste Phase 24,1 6,4 2,5 30 3,1 5,3 2,8 
1) Nach Düngeverordnung muss auch bei Eigenverwertung mindestens eine Gärrestuntersuchung vorlie

gen. Für die Düngebedarfsermittlung sind die Nährstoffgehalte aus eigenen Untersuchungsergebnissen 
oder bei Aufnahme betriebsfremder org. Dünger aus den Lieferscheinen zu entnehmen. 

2) Ø Nährstoffgehalte der BEH (Bio-Erdgasanlage Hallertau) vom Januar 2025 
3) Wegen möglicher CBC-Viroid-Infektion wird von der Verwertung in Hopfengärten abgeraten. 
4) Wenn der Prozentanteil des Ammoniums (NH4-N) am Gesamt-N-Gehalt höher ist als die Mindestwirk

samkeit nach Anlage 3 DüV, ist der prozentuale Ammoniumanteil als Wirksamkeit anzusetzen. 
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Auch die zurückgeführten Rebenhäcksel 
sind organische Dünger. Die darin enthal
tenen Nährstoffe müssen wie bei allen an
deren org. Düngern auch bei der Dünge
bedarfsermittlung, bei der betrieblichen 
Obergrenze (170 kg N/ha) und im Nähr
stoffvergleich angerechnet werden. 
Von 1 ha Ertragshopfen mit ∅ 17,5 dt Er
trag fallen durchschnittlich 140 dt Reben-
häcksel mit einem Nährstoffgehalt von 84 
kg Gesamt-N, 18 kg P2O5, 83 kg K2O und 
29 kg MgO an. 
Nährstoffwirkung 
Für die Verfügbarkeit des Stickstoffs im 
Anwendungsjahr gibt die Düngeverord
nung Mindestwirksamkeiten (s. vorherige 
Tabelle) vor, mit denen auch in der Dün
gebedarfsermittlung gerechnet werden 
muss. Diese Werte entsprechen im We
sentlichen den Ammoniumgehalten der 
Düngemittel.  
Die Verfügbarkeit des in der organischen 
Substanz gebundenen Stickstoffs ist un
terschiedlich. Ein kleiner Teil wird relativ 

schnell mineralisiert und steht den Kultu
ren noch im Ausbringungsjahr zur Verfü
gung. Dieser Stickstoff ist bereits in den 
Mindestwirksamkeiten berücksichtigt. 
Der in der organischen Substanz gebun
dene Stickstoff wird sehr langsam minera
lisiert, je nach Witterung und Bodenbear
beitungsintensität ist mit Freisetzungsra
ten von 1-3 % des Gesamtstickstoffs pro 
Jahr zu rechnen. Eine fortlaufende Zufuhr 
organischer Dünger führt zu einer Hu
musanreicherung im Boden, mit der Folge 
einer langsam ansteigenden N-Freiset
zung. Bei der Düngebedarfsermittlung 
muss diese Nachlieferung mit 10 % des im 
Vorjahr ausgebrachten organischen Stick
stoffs berücksichtigt werden. 
Die in den organischen Düngern enthalte
nen Phosphat- und Kalimengen sind in 
ihrer Wirkung langfristig denen der mine
ralischen Dünger gleichwertig und somit 
bei der Düngebedarfsermittlung zu 100 % 
anzusetzen.

5.10 Gesteinsmehle, Bodenhilfsstoffe 
Ein hoher Anteil unserer Erdrinde besteht 
aus Silikaten. Aus der natürlichen Silikat-
verwitterung werden hohe Mengen Kie-
selsäure freigesetzt und von der Pflanze 
als Strukturelement ins Gewebe einge-
baut. Mengenmäßig übertrifft das die 
Phosphataufnahme. Dauerkulturen mit ei
ner guten Durchwurzelung, wie Hopfen, 
können immer ausreichende Mengen Kie-
selsäure aufnehmen, so dass eine zusätz- 

liche Kieselsäuredüngung überflüssig ist. 
Bei Bodenhilfsstoffen und Gesteinsmeh-
len wird der Siliziumgehalt in der Regel in 
Prozent SiO2 angegeben und irreführend 
als Kieselsäure bezeichnet. Dieses Silikat 
stammt zum größten Teil aus Quarz, Feld-
spat und Tonmineralen und kann erst nach 
Umwandlung in die wasserlösliche Form 
von den Pflanzen aufgenommen werden.

5.11 Bodenuntersuchungen 
Kenntnisse über die Nährstoffdynamik und 
-gehalte im Boden sind unerlässlich für ei
nen erfolgreichen Hopfenbau. Zur Unter
suchung von Makro- und Mikronährstoffen 
sowie physikalischen und chemischen Bo
deneigenschaften stehen verschiedene 
Untersuchungsmethoden zur Verfügung. 
Seitens der Düngeverordnung werden zur 
Ermittlung des mineralisch verfügbaren 
Stickstoffs im Boden lediglich die Nmin-

Untersuchung und die EUF-Methode an
erkannt. 
Alle 6 Jahre muss eine Untersuchung auf 
pflanzenverfügbares Phosphat erfolgen. 
Dabei empfiehlt es sich aus fachlicher 
Sicht bei der Bodenuntersuchung auch 
den pH-Wert, den Kaligehalt und den Mag
nesiumgehalt des Bodens bestimmen zu 
lassen (sog. Standardbodenuntersu
chung). 
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5.11.1 Nmin-Untersuchung 
Der Nmin-Wert ist der zu Vegetationsbe-
ginn verfügbare mineralische Stickstoff im 
durchwurzelten Bereich des Bodens und 
wird vom Stickstoffbedarfswert abgezo
gen. Da der mineralisierte Stickstoff jähr
lich starken Schwankungen unterliegt, ist 
eine Bodenuntersuchung im Frühjahr un
erlässlich. 
In Bayern und Baden-Württemberg er
folgt die Nmin-Untersuchung im Hopfen auf 
0-90 cm Tiefe und wird in der Zeit von 
Ende Februar bis Anfang April vom Hop
fenring über die Ringwarte angeboten. 
Für Flächen, von denen keine eigenen 
Nmin-Untersuchungen vorliegen, müssen 
für die N-Bedarfsermittlung vergleichbare 
Nmin-Werte herangezogen: 
In den nicht nitratgefährdeten Gebieten 
hat der Landwirt die Wahl zwischen dem 
Durchschnitt aus den eigenen Nmin-Unter
suchungen und den regionalen Durch-

schnittswerten der amtl. Beratung, die als 
vorläufige und endgültige regionalisierte 
Nmin-Werte über Ringfax bekannt gegeben 
werden. Wenn der endgültige Nmin-Wert 
um mehr als 10 kg N/ha höher als der vor
läufige Nmin-Wert ist, muss die Düngebe
darfsermittlung noch einmal angepasst 
werden. 
Betriebe mit Hopfenanbau in den „Roten 
Gebieten“ müssen in Bayern mind. 3 
Hopfenschläge auf Nmin untersuchen las
sen und in Baden-Württemberg jede ein
heitliche Bewirtschaftungseinheit. Liegen 
weitere Hopfenflächen im roten Gebiet, 
muss der betriebliche Nmin-Durchschnitts
wert auf die anderen Flächen übertragen 
werden. 
Der Probenahmezeitraum für die Nmin-Un
tersuchung im Hopfen liegt im Bereich von 
Anfang Februar bis Anfang April und wird 
jährlich bekannt gegeben. 

 
Anleitung zur Bodenprobenahme für mineralischen Stickstoff (Nmin) im Hopfen 

 
Abb.: Schema der Nmin-Einstiche 

• bei einheitlichem Boden je 
Hopfengarten und Sorte 
eine Mischproben entneh
men 

• mindestens 10 Einstiche 
bis 90 cm Tiefe (Bayern) 
im gedüngten Bereich, 
verteilt über die gesamte 
Fläche machen 

• Bohrstock erst nach Errei
chen der 90 cm drehen 

• ungenügend gefüllte 
Bohrnut verwerfen 

• organische Partikel in der 
Bodenprobe vermeiden 

• Bodenprobe mischen und 
gesamte Menge in den 
Probenahmebeutel geben 

• Bodenproben sofort küh
len und bei 2-3°C aufbe
wahren 
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5.11.2 Standardboden-Untersuchung 
Günstig für die Probenahme sowohl auf 
Acker als auch auf Grünland ist der Zeit
raum von Herbst bis zum zeitigen Frühjahr 
vor der Düngung. Darüber hinaus emp
fiehlt es sich, bei der Standardbodenunter
suchung stets etwa den gleichen Zeitpunkt 
im Jahr und möglichst gleiche Bedingun
gen (Bodenfeuchte, Witterung) zu wählen, 
um natürliche Schwankungen des pH-
Werts, des P- und des K-Gehaltes mög-

lichst gering zu halten. Eine in mehrjähri
gem Abstand durchgeführte Bodenunter
suchung lässt erkennen, ob die Düngepra
xis zu einem Ansteigen oder Abfallen der 
Nährstoffversorgung der Böden führt. Dies 
ist besonders wichtig für Betriebe, die be
triebsfremde organische Dünger, u. a. 
auch Kompost oder Gärprodukte verwen
den. 

 
Anleitung zur Probenahme für die Standardbodenuntersuchung im Hopfen 

 
Abb.: Schema der Probenahme 

 

Erklärungen: 

• bei einheitlichem Boden je Hopfengarten und 
Sorte eine Mischprobe entnehmen 

• bei unterschiedlichem Boden mit Wachs
tumsunterschieden aus den Problemberei
chen separate Mischproben entnehmen 

• Probenahme im Bifangbereich 15-20 cm tief 
bzw. nach dem Schneiden auch im Zwi
schenbereich 

• je Mischprobe mindestens 15 Einstiche re
präsentativ verteilt vornehmen 

• Feldrandbereich nicht beproben 
• Probe gut durchmischen und in Tüte geben 
 

 
 
5.11.3 EUF-Methode 
Mit der Elektro-Ultrafiltrations-Methode 
werden neben den sofort verfügbaren 
auch die während der Vegetationsperiode 
nachlieferbaren Mengen an Stickstoff, 
Phosphat sowie weiterer Nährstoffe be
stimmt. Die Probenahme erfolgt dabei im 

Herbst des Vorjahres (Oktober bis Novem
ber) auf einer Tiefe von 25-30 cm nach 
dem gleichen Schema wie bei der Nmin-Be
probung. Für die Probenlagerung und den 
-transport ist hierbei keine Kühlkette erfor
derlich.
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5.11.4  Ringwarte und Organisation der Probenahme 

Die Bodenprobenahme wird in Bayern 
über die Erzeugerringe und deren Ring
warte organisiert. Die Anmeldung und Ab
wicklung erfolgt seit 2023 nur noch online 
über das LKP-Bodenportal. Nach erfolg
reicher Beauftragung werden die Tüten 
und ggfs. der Probenehmer vom Ringwart 
überbracht. Die Bodenproben werden vom 
Landwirt selbst gezogen und anschlie
ßend vom Ringwart abgeholt. Leihgeräte 
zur maschinellen Probenahme bzw. die 

komplette Bodenprobenahme werden ge
gen Gebühr angeboten. 
Für die eigenständige Bodenprobenahme 
stellen im Anbaugebiet Tettnang die 
Landwirtschaftsämter der jeweiligen Land
ratsämter kostenlos Bohrstöcke zur Aus
leihe bereit. Als privater Anbieter kann die 
Bodenprobenahme bei Herrn Gerhard 
Traub, Furtesch 5, 88074 Meckenbeuren- 
Brochenzell (Tel. 0170/1806852) in Auf
trag gegeben werden.  

Landkreis Pfaffenhofen 
Ostler Christian 
Geisenhausen, Kysostr. 30 
85301 Schweitenkirchen 
Tel. 08441/871417 
Mobil 0160/97507604 
costler@red-iq.de 
 

Landkreis Freising 
Loibl Veronika, Brandstadlweg 31 
85399 Hallbergmoos 
Mobil 0176/62629825 
veronika.loibl@outlook.de 
 

Landkreis Kelheim und Landkreis Lands
hut Hallertau (nördlicher Teil) 
Holzner Paul, Egglhausen 1a 
84076 Pfeffenhausen 
Tel.  08782/9787120 
Mobil 0171/7965472 am besten nach 16.00 
Uhr erreichbar 
Ringwart.Kelh.Holzner@gmx.de 
 

Landkreis Eichstätt 
Hundsdorfer Georg 
St.-Sixtus-Weg 3 
85095 Dörndorf 
Tel./Fax 08466/1263 
Mobil 0176/63747466 
georg-hundsdorfer@t-online.de 
 

Landkreis Neuburg/Donau 
Wolf Martin 
Ortlfing, Stefanstr. 24 
86666 Burgheim 
Tel. 08432/1781 
Fax 08432/920946 
Mobil 0160/95131917 
mawo3@gmx.de 
 

Landkreis Weißenburg / Gunzenhausen 
Börlein Erwin, Stopfenheim 
Römerweg 1 
91792 Ellingen 
Tel. 09141/71411 
Fax 09141/922914 
 

Landkreis Nürnberger Land 
Weiß Helmut 
Kneippstr. 9 
91217 Hersbruck 
Tel. 09151/905760 
Mobil 0171/7178643 
helmut-h.weiss@t-online.de 
 

Landkreis Roth 
Link Gerhard 
Dürrenmungenau, Fischhaus 9 
91183 Abenberg 
Tel. 09873/355 
Fax 09873/948962 
Mobil 0170/4848227 
g_link@t-online.de 
 

mailto:costler@red-iq.de
mailto:veronika.loibl@outlook.de
mailto:Ringwart.Kelh.Holzner@gmx.de
mailto:georg-hundsdorfer@t-online.de
mailto:mawo3@gmx.de
mailto:helmut-h.weiss@t-online.de
mailto:g_link@t-online.de
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6 Pflanzenschutz 

6.1 Gute fachliche Praxis und integrierter Pflanzenschutz 
6.1.1 Integrierter Pflanzenschutz im Hopfen
Pflanzenschutz darf nur nach guter fachli
cher Praxis durchgeführt werden. Diese 
umfasst insbesondere die Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des integrierten 
Pflanzenschutzes und ist seit 2014 für alle 
Mitgliedsstaaten der EU verpflichtend. 
Definiert wird der integrierte Pflanzen
schutz als „eine Kombination von Verfah
ren, bei denen unter vorrangiger Berück
sichtigung biologischer, biotechnischer, 
pflanzenzüchterischer sowie anbau- und 
kulturtechnischer Maßnahmen die Anwen
dung chemischer Pflanzenschutzmaß
nahmen auf das notwendige Maß be
schränkt wird“. 
Die allgemeinen Grundsätze des inte
grierten Pflanzenschutzes sind im An
hang III der EU-Richtlinie 2009/128 (Akti
onsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden) 
beschrieben und umfassen 8 Punkte: 
1. Die Vorbeugung und/oder Bekämp

fung von Schadorganismen sollte ne
ben anderen Optionen insbesondere 
wie folgt erreicht oder unterstützt wer
den: 
• Fruchtfolge (z. B. Anbaupause 

nach Rodung, Zwischenfruchtan
bau) 

• Anwendung geeigneter Kultivie
rungsverfahren (z. B. angepasste 
Bodenbearbeitung und Hopfenpfle
gemaßnahmen) 

• Verwendung von gesundem 
Pflanzgut resistenter bzw. toleran
ter Sorten  

• Anwendung ausgewogener 
Dünge-, Kalkungs- und Bewässe
rungs- /Drainageverfahren 

• Vorbeugung gegen die Ausbrei
tung von Schadorganismen durch 
Hygienemaßnahmen (z. B. durch 
regelmäßiges Reinigen der Ma
schinen und Geräte) 

• Schutz und Förderung wichtiger 
Nutzorganismen, z. B. durch ge
eignete Pflanzenschutzmaßnah
men oder Förderung der Biodiver
sität. 
Zur Förderung natürlicher Regel
mechanismen und mehr Artenviel
falt wurde in Baden-Württemberg 
das sogenannte Biodiversitätsstär
kungsgesetz verabschiedet: 

https://mlr.baden-wuert
temberg.de/de/unsere-
themen/biodiversitaet-
und-landnutzung/bio
diversitaetsgesetz/ 

 

2. Schadorganismen müssen mit geeig
neten Methoden und Instrumenten 
überwacht werden (z. B. regelmäßige 
Bestandkontrollen, Nutzung von Prog
nosemodellen und Beachtung von 
Warndiensthinweisen, Einholung von 
Ratschlägen beruflich qualifizierter 
Berater). 

3. Bekämpfungsentscheidung auf der 
Grundlage der Schaderregerüberwa
chung und Schadschwellenüber
schreitung 

4. Bevorzugung nichtchemischer Pflan
zenschutzmaßnahmen, wenn sich mit 
ihnen ein zufrieden stellendes Ergeb
nis bei der Bekämpfung von Schador
ganismen erzielen lässt. 

5. Die eingesetzten chemischen Pflan
zenschutzmittel müssen so zielarten
spezifisch wie möglich sein und die 
geringsten Nebenwirkungen auf die 
menschliche Gesundheit, Nichtzielor
ganismen und die Umwelt haben. 

6. Die Anwendung von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln ist auf das not
wendige Maß zu begrenzen (z. B. 
durch Verringerung der Aufwand-
menge, verringerte Anwendungshäu
figkeit oder Teilflächenanwendung). 
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7. Anwendung verfügbarer Resistenz
vermeidungsstrategien, um die Wirk
samkeit der Produkte zu erhalten 
(z. B. Wirkstoffwechsel) 

8. Erfolgskontrolle und Dokumentation 
der angewandten Pflanzenschutz
maßnahmen 

Zur Umsetzung der EU-Richtlinie 
2009/128 in Deutschland wurde 2013 ein 
nationaler Aktionsplan zur nachhalti
gen Anwendung von Pflanzenschutz
mitteln (NAP) beschlossen. Eine Maß
nahme darin ist die Erarbeitung sogenann
ter kultur- oder sektorspezifischer Leitli
nien für den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln, in denen die 8 allgemeinen 
Grundsätze des integrierten Pflanzen
schutzes für einzelne Kulturen wie z. B. 
den Hopfen detailliert beschrieben werden 
sollen. 
Seit Februar 2020 sind die „Leitlinien 
zum integrierten Pflanzenschutz im 
Hopfenanbau“ in den Anhang 1 des NAP 
aufgenommen und bilden somit den Hand
lungsrahmen für den Pflanzenschutz im 
Hopfenanbau nach guter fachlicher Praxis 
für ganz Deutschland. 
Leitlinien: 

https://www.lfl.bay
ern.de/ipz/hop
fen/244953/index.php 

 
Um die Umsetzung des integrierten Pflan
zenschutzes in den Betrieben einerseits 
voranzubringen und andererseits – wie 
von der EU gefordert – überprüfen zu kön
nen, wurde von den Bundesländern unter 
Federführung des Landes Baden- Würt
temberg die Broschüre „Die allgemeinen 
Grundsätze des Integrierten Pflanzen-

schutzes – Hilfe zur Umsetzung und 
Dokumentation“ erstellt.  

Broschüre: 

https://www.nap-pflanzen
schutz.de/integrierter- 
pflanzenschutz/grund
saetze-ips  

Diese Broschüre enthält einen einseitigen 
Fragebogen, der vom Betrieb auszufüllen 
und bei einer Überprüfung vorzulegen ist.  

Fragebogen: 

https://www.lfl.bay
ern.de/mam/cms07/ips/da
teien/fragebogen_integrier
ter_pflanzenschutz_neu.pdf  

Darüber hinaus müssen in Baden-Wür
temberg in den Schutzgebieten (z. B. 
Landschafts- oder Vogelschutzgebiete) 
zusätzliche landesspezifische Vorgaben 
beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
eingehalten werden, die unter der Kurzbe
zeichnung „IPSplus“ für verschiedene 
Kulturen erarbeitet wurden und unter fol
gendem Link nachgeschlagen werden 
können: 
BW-IPSplus: 

https://ltz.landwirtschaft-
bw.de/pb/,Lde/Start
seite/Arbeitsfelder/Inte
grierter+Pflanzenschutz 

 
Ziel des IPSplus ist über die Einhaltung 
der allg. Grundsätze hinaus, den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln in den Schutz
gebieten auf das absolut notwendige Maß 
zu beschränken. Die Vorgaben gelten für 
den konventionellen wie ökologischen An
bau. 

 
6.1.2 Sachkundenachweis als Grundvoraussetzung
Wer Pflanzenschutzmittel anwendet, ab
gibt oder über die Anwendung berät, muss 
über die hierfür erforderliche Sachkunde 
verfügen. Deutschen Staatsangehöri- 
gen, die entsprechende Ausbildungs- und 

Befähigungsnachweise erbringen können, 
wird auf Antrag ein Nachweis der Sach
kunde von den zuständigen Behörden der 
Bundesländer in Form einer Kunststoff
karte ausgestellt. Auch Personen aus 
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den anderen EU-Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten müssen sich, um Pflanzen
schutzmittel in Deutschland ausbringen 
oder verkaufen bzw. über Pflanzenschutz 
beraten zu dürfen, vor Aufnahme der Tä
tigkeit einen Pflanzenschutz-Sachkunde
nachweis in Deutschland ausstellen las
sen. Bei der Antragstellung müssen diese 
eine anerkennungsfähige Bescheinigung 
aus ihrem Herkunftsland (EU-Mitgliedstaat 
bzw. Drittstaat) vorlegen (z. B. Zeugnis 
über abgeschlossene landw. Berufsausbil
dung oder Studium). Aus der Bescheini
gung muss hervorgehen, dass die in An
hang I der Richtlinie 2009/128/EG festge
legten Inhalte Bestandteil der Ausbildung 
– und bei Antragstellern aus Drittstaaten 
auch der Prüfung – gewesen sind.

Außerdem müssen ausreichende 
Deutschkenntnisse nachgewiesen wer
den. 
Sachkundige Personen sind zudem ver
pflichtet, jeweils innerhalb eines Zeitraums 
von 3 Jahren eine anerkannte Fort- oder 
Weiterbildungsmaßnahme wahrzuneh-
men. Für bereits vor dem 14.02.2012 
Sachkundige („Altsachkundige“) erstreckt 
sich der erneute 3-Jahreszeitraum für eine 
Fortbildung vom 01.01.2025 bis zum 
31.12.2027. Wer nach dem 14.02.2012 
die Sachkunde erlangt hat, orientiert sich 
am Beginn des Fortbildungszeitraumes, 
der auf der Rückseite des Sachkunde
nachweises angegeben ist. 
Seit dem 26. November 2015 dürfen Pflan
zenschutzmittel an berufliche Anwender 
nur gegen Vorlage eines Sachkundenach
weises abgeben werden. 
 

6.1.3 Pflanzenschutzgerätekontrolle
Seit 2021 müssen aufgebaute oder 
schleppergetragene Granulatstreuer, 
stationäre und mobile Beizgeräte (ab 5 kg 
Chargengröße oder mit kontinuierlicher 
Beizung) sowie schleppergetragene oder 
von einer Person geschobene oder gezo
gene Streichgeräte und Bodenentseu
chungsgeräte ebenfalls im Rahmen der 
Pflanzenschutzgerätekontrolle geprüft 
werden. Im Hopfenbau betrifft dies vor al
lem die Ausbringung von Schneckenkorn. 
Soll beispielsweise Schneckenkorn mit ei
nem geeigneten Düngerstreuer ausge
bracht werden, so benötigt dieses Gerät 
für die Verwendung als Granulatstreuer 
eine gültige Prüfplakette. 
Die Pflanzenschutzgerätekontrolle hat im 
Turnus von 3 Jahren stattzufinden. Sie be
inhaltet alle Pflanzenschutzgeräte (Geblä
sespritze, Abspritzgeräte, Granulat-
streuer…) die im Hopfen zur Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln verwendet wer
den. Davon ausgenommen sind lediglich 
tragbare Geräte (z. B. Rückenspritzen, Le
geflinten…). Die Prüfung erfolgt in amtlich 
anerkannten Kontrollwerkstätten. Zur 
Pflichtkontrolle dürfen nur innen und 

außen gut gereinigte Geräte vorgefahren 
werden. Pflanzenschutzgeräte müssen 
mit Leitungswasser gefüllt und Granu
latstreuer trocken zur Kontrolle erschei
nen. 
Auch alle verwendeten Düsensätze sind 
zu überprüfen! Falls die Gebläsespritze 
auch für Gießbehandlungen zum Hopfen
putzen oder zur Unkrautbekämpfung ein
gesetzt wird, sind die dafür verwendeten 
Sprühlanzen und Unterstockspritzge
stänge mit den dazugehörigen Anschlüs
sen, Leitungen und Düsen ebenfalls zu 
überprüfen (Dichtheit, voll ausgebildeter 
Spritzstrahl, gleicher Düsenausstoß rechts 
und links, kein Nachtropfen). Das Ergeb
nis der Prüfungen wird vom Prüfmonteur 
auf dem Kontrollbogen im Feld „Bemer
kungen“ eingetragen und dient als Nach
weis bei Anwendungskontrollen. 
Geräte mit defekten Schutzeinrichtungen 
z. B. an der Gelenkwelle oder am Geblä
seschutz dürfen erst nach Behebung der 
Mängel zur Prüfung angenommen wer
den. 
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Termine für die Prüfung der Pflanzen
schutzgeräte sind bei den anerkannten 
Kontrollstellen (z. B. Landmaschinenwerk
stätten) zu erfragen. 
Nähere Informationen finden Sie auf fol
gender Webseite unter dem Punkt Grund
lagen: 

 
https://www.lfl.bay
ern.de/ips/geraete
technik/030128/in
dex.php 

 

6.1.4 Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen
Für Anwender von Pflanzenschutzmitteln 
besteht eine Aufzeichnungspflicht zur Do
kumentation von Pflanzenschutzmaßnah
men. 
Folgende Punkte sind für jede Bewirt
schaftungseinheit (Schlag) aufzuzeich
nen: 

• Anwendungsdatum 
• Anwendungsgebiet (Kultur) 
• Jeweilige Anwendungsfläche 

(Schlag, Feldstück oder Bewirtschaf
tungseinheit, Teilfläche) 

• Verwendete Pflanzenschutzmittel 
(vollständiger Name) 

• Aufwandmenge (in kg/ha oder l/ha) 
• Name des Anwenders 
Der Erfassungsbogen Pflanzenschutz im 
Hopfen (s. Kapitel Dokumentationssys
teme) deckt alle geforderten Punkte ab. 
Die Aufzeichnungen sind 3 Jahre aufzu
bewahren. Beginn der Frist ist immer der 
1. Januar des auf die Anwendung folgen
den Jahres. Aufzeichnungen von 2024 
müssen z. B. bis Ende 2027 aufbewahrt 
werden.

6.1.5 Zulassung und Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln
Nur zugelassene bzw. genehmigte 
Pflanzenschutzmittel dürfen eingesetzt 
werden. 
Pflanzenschutzmittel dürfen nur in den 
ausgewiesenen Anwendungsgebieten 
(Kultur, Schaderreger) und unter Einhal
tung der angegebenen Anwendungsbe
stimmungen eingesetzt werden. Anwen
dungen in anderen Gebieten sind verbo
ten und Verstöße bußgeldbewehrt. Mittel, 
die in anderen Kulturen zugelassen sind, 
dürfen nicht im Hopfen eingesetzt werden, 
auch wenn sie den gleichen Wirkstoff wie 
ein für Hopfen zugelassenes Mittel haben. 
Zulassungsbehörde ist das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsi
cherheit (BVL). 
Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutz
mittel soll für eine Harmonisierung der Be
wertung und Zulassung von Pflanzen-
schutzmittel in der EU sorgen. Für die er
leichterte gegenseitige Anerkennung von 

Zulassungen ist die EU in drei Zonen ein
geteilt. Prüfung und Bewertung sollen in 
einem zonalen Verfahren innerhalb der 
gleichen Zone erfolgen. Die Zulassung 
selbst wird national erteilt. Die Umsetzung 
in das deutsche Pflanzenschutzgesetz er
folgt im § 28 PflSchG zum Inverkehrbrin
gen von Pflanzenschutzmitteln. 
Für die Zulassungen nach Art. 51 EU-VO 
(ehemals Genehmigungen nach § 18 a 
PflSchG) gilt weiterhin, dass ein Pflanzen
schutzmittel mit einer anderen Indikation 
für „eine geringfügige Anwendung“ (z. B. 
Hopfen) zugelassen werden kann, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind: 

• eine Hauptzulassung des Mittels ist in 
Deutschland vorhanden 

• mögliche Schäden aufgrund mangeln
der Wirksamkeit oder Pflanzenverträg
lichkeit liegen allein in der Verantwor
tung des Anwenders 

• für die Aufbrauchfrist gilt dieselbe Re
gelung wie bei der Hauptzulassung 
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• die Zulassung kann auch gegen den 
Willen des Zulassungsinhabers erfol
gen, aufgrund öffentlichen Interesses. 

Beim Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln in besonderen Fällen nach 
§ 29 PflSchG, auf der Grundlage des 
Art. 53 EU-VO „Notfallsituationen“, wird 
vom BVL auf Antrag ein Mittel zugelassen, 
wenn eine Notfallsituation für die Bekämp
fung bestimmter Schadorganismen fest-

gestellt wird und kein anderes ausrei
chend wirksames Mittel verfügbar ist. 
Diese Anwendung gilt für max. 120 Tage 
und es besteht keine Aufbrauchfrist. Auch 
hier gilt: Das Risiko bei möglichen Schä
den trägt dabei der Anwender. Der Her
steller übernimmt in diesem Fall keine Haf
tung. In der Gebrauchsanleitung ist die 
Kultur Hopfen mit der entsprechenden In
dikation in der Regel nicht zu finden und ist 
daher vom Abgeber beizufügen.

 
6.1.6 Einschränkungen seitens der Hopfenvermarkter
Trotz bestehender Zulassungen oder Ge
nehmigungen kann die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln aufgrund vertragli
cher Vereinbarungen mit der Hopfenhan
delsfirma eingeschränkt sein. Beispiel 
hierfür ist der Exporthopfen in die USA, 
nach Japan, Korea oder China. 
In diesem Zusammenhang sei auch auf 
die Bedeutung des Pflanzenschutzmittel
bogens hingewiesen, der bei den Firmen 

und in den Verarbeitungswerken die 
Grundlage für die Zusammenstellung grö
ßerer Hopfenpartien bildet. Nicht angege
bene Pflanzenschutzmittel oder fehler
hafte Eintragungen können im Extremfall 
aufgrund unerlaubter Rückstände zur Ver
unreinigung größerer Partien und enor
men finanziellen Schäden führen. 
Korrekte Angaben im Pflanzenschutz
mittelbogen sind daher unerlässlich!

 
6.1.7 Sachgerechte Lagerung chemischer Pflanzenschutzmittel und Aufbrauchfrist
Nach den Grundsätzen des integrierten 
Pflanzenschutzes ist die Lagerung von 
PSM zeitlich und mengenmäßig auf das 
notwendige Minimum zu begrenzen. 
Die Aufbewahrung hat in einem absperr
baren Schrank oder Raum zu erfolgen. 
Zum Schutz des Grundwassers sind Vor
kehrungen zu treffen, dass eine direkte 
Ableitung von PSM aus dem Lager nicht 
stattfinden kann. 
Nicht mehr zugelassene PSM sind spätes
tens nach Ende der Aufbrauchfrist einer 
fachgerechten Entsorgung (z. B. über die 
Problemmüllsammelstellen) zuzuführen. 

Nach dem Ende der regulären Zulassung 
gilt für den Handel eine Abverkaufsfrist 
von 6 Monaten und für den Anwender eine 
Aufbrauchfrist von maximal 18 Monate 
(inklusive der 6 Monate Abverkauf). Das 
BVL behält sich jedoch eine Einzelfallent
scheidung für jedes auslaufende Pflan
zenschutzmittel vor, weshalb nicht stan
dardmäßig von einer 18-monatigen Auf
brauchfrist ausgegangen werden kann.  
Für viele Pflanzenschutzmittel, die nicht 
mehr angewendet werden dürfen, besteht 
eine Entsorgungspflicht!

 
6.1.8 Import von Pflanzenschutzmitteln
Der gemeinsame Binnenmarkt schafft die 
Rahmenbedingungen für den freien Wa
renverkehr zwischen den EU-Mitglied-
staaten. Speziell bei Pflanzenschutzmit-

teln ist aber zu beachten, dass weiterhin 
eine nationale Zulassung erforderlich ist. 
Dies ändert sich auch durch die Einfüh
rung der „zonalen Bewertung“ nicht. 
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Ein Pflanzenschutzmittel, das in einem 
Mitgliedstaat zugelassen ist, kann nach 
Deutschland eingeführt werden, wenn es 
mit einem in Deutschland zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel übereinstimmt und 
eine Genehmigung zum Parallelhandel 
(GP) erteilt wurde. Diese Genehmigung ist 
beim BVL zu beantragen. Eine Liste der 
gültigen Genehmigungen für den Parallel
handel ist abrufbar unter folgenden Link: 
https://www.bvl.bund.de/
SharedDocs/Down
loads/04_Pflanzenschutz
mittel/genehmigun
gen_parallelhan
del.html?nn=11030674 
 

 

 

Die Genehmigung wird nur dem Antrag
steller für den Import des beantragten 
Pflanzenschutzmittels aus dem jeweiligen 
Mitgliedstaat erteilt. 
Parallel gehandelte Pflanzenschutzmit
tel müssen mit dem GP-Namen, der GP-

Nummer und sämtlichen Pflichtangaben 
des deutschen Referenzprodukts gekenn
zeichnet sein. Im Weiteren muss diesen 
Produkten eine Produktbeschreibung in 
deutscher Sprache beiliegen. 
Auch beim Import von Pflanzenschutzmit
teln für die Anwendung im eigenen land
wirtschaftlichen Betrieb muss zuvor vom 
Landwirt eine Genehmigung für den Paral
lelhandel beantragt werden. Ein Sammel
bezug für mehrere Betriebe ist dabei nicht 
zulässig. 
Produkte, die keine eigene Zulassung in 
einem EU-Mitgliedstaat besitzten, unterlie
gen nicht dem Parallehandel und dürfen 
auch bei identischem Wirkstoff weder ge
handelt noch angewandt werden. 
Der Import von Pflanzenschutzmitteln aus 
einem Drittland (nicht EU-Land) durch 
Landwirte oder den Landhandel ist nicht 
möglich.

 
6.1.9 Definition: Pflanzenschutzmittel 
Zu den Pflanzenschutzmitteln zählen Mit
tel zur Unkrautbekämpfung (Herbizide), 
Mittel gegen Pilzkrankheiten (Fungizide) 
und Mittel gegen Schadinsekten (Insekti
zide). Darüber hinaus gibt es Pflanzen
schutzmittel gegen Milben, Fadenwürmer, 
Schnecken und Nagetiere. Auch Keim
hemmungsmittel und andere Wachstums
regler gelten rechtlich als Pflanzenschutz
mittel. 
Das Pflanzenschutzrecht macht keine 
grundsätzliche Unterscheidung zwischen 
synthetischen Pflanzenschutzmitteln, 

Naturstoffen und Mikroorganismen; denn 
auch Naturstoffe und Mikroorganismen 
können Risiken bergen. Die Besonderhei
ten dieser Gruppen werden aber im Zulas
sungsverfahren berücksichtigt. Schäd
lingsbekämpfungsmittel, die außerhalb 
der Landwirtschaft eingesetzt werden, 
z. B. Mittel gegen Hygieneschädlinge oder 
Holzschutzmittel gelten nicht als Pflanzen
schutzmittel, sondern fallen in der EU als 
sogenannte Biozidprodukte in einen eige
nen Rechtsbereich. Pflanzenschutzmittel 
benötigen eine Zulassung durch das BVL. 

 
6.1.10 Definition: Grundstoffe
Grundstoffe sind Stoffe oder Gemische, 
die nicht in erster Linie für den Pflanzen
schutz verwendet werden, aber dennoch 
für den Pflanzenschutz von Nutzen sind. 
Der Einsatz erfordert keine Zulassung 
durch das BVL. Dennoch benötigen 
Grundstoffe eine Genehmigung. Diese 

erfolgt auf Grundlage des Beurteilungsbe
richts der Europäischen Kommission. Die 
zulässigen Anwendungen sind in diesem 
Beurteilungsbericht geregelt. Im Zweifels-
fall sollte die Rückstandsrelevanz mit dem 
Handelspartner abgeklärt werden. 
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Die Liste der genehmigten Grundstoffe ist 
unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.bvl.bund.de/DE/
Arbeitsbereiche/04_Pflanzen
schutzmittel/04_Anwen
der/02_AnwendungGrund
stoffe/psm_Anwendung
Grundstoffe_node.html 

 

6.1.11 Definition: Pflanzenstärkungsmittel
Pflanzenstärkungsmittel sind Stoffe, Ge
mische oder Mikroorganismen, die aus
schließlich dazu bestimmt sind, allgemein 
der Gesunderhaltung der Pflanzen zu die
nen oder Pflanzen vor nichtparasitären 
Beeinträchtigungen zu schützen. Pro
dukte, die als Pflanzenschutzmittel in den 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 fallen, können keine Pflanzen
stärkungsmittel sein. Mittel, bei denen die 
Versorgung der Pflanzen mit Nähr- und 
Spurenstoffen und die Anregung des 
Wachstums im Vordergrund stehen, sind 
eher als Pflanzenhilfsmittel oder Boden
hilfsstoffe einzuordnen. Diese Produkt
gruppen unterliegen dem Düngemittel
recht. 
Das BVL führt die Pflanzenstärkungsmit
tel, deren Inverkehrbringen nicht untersagt 
wurde, in einer Liste. Diese Liste finden 
Sie unter folgenden Link: 
https://www.bvl.bund.de/Sh
aredDocs/Down
loads/04_Pflanzenschutz
mittel/PflStM_liste.html 

  

Die Aufnahme eines Pflanzenstärkungs
mittels in diese Liste erfolgt nach der Prü
fung im BVL; die Verkehrsfähigkeit besteht 
aber schon mit dem Eingang der Mitteilung 
beim BVL. Es können also Pflanzenstär
kungsmittel rechtmäßig in Verkehr sein, 
die noch nicht in dieser Liste aufgeführt 
sind. 
Damit das Inverkehrbringen vom BVL 
nicht untersagt wird, dürfen die Mittel keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Ge
sundheit von Mensch und Tier, das Grund
wasser und den Naturhaushalt haben. 
Eine Prüfung der Wirkung ist nicht erfor
derlich. Im Zweifelsfall sollte die Rück
standsrelevanz mit dem Handelspartner 
abgeklärt werden. 
Wird vom Hersteller eines Pflanzenstär
kungsmittels eine Pflanzenschutzwirkung 
ausgelobt (direkte Wirkung des Produktes 
gegen einen Schaderreger oder Schäd
ling), muss im Einzelfall geklärt werden, ob 
dieses Produkt nach Definition tatsächlich 
ein Pflanzenstärkungsmittel ist. Produkte 
mit direkter Wirkung gegen einen Scha
derreger sind Pflanzenschutzmittel. Diese 
benötigen eine Zulassung. 
 

6.1.12 Definition: Biostimulanzien 
Ein Pflanzen-Biostimulans ist ein EU-
Düngeprodukt, das dazu dient, pflanzliche 
Ernährungsprozesse unabhängig vom 
Nährstoffgehalt des Produkts zu stimulie
ren, wobei ausschließlich auf die Verbes
serung eines oder mehrerer der folgenden 
Merkmale der Pflanze oder der Rhizo-
sphäre der Pflanze abgezielt wird: Effizi
enz der Nährstoffverwertung, Toleranz ge
genüber abiotischem Stress, Qualitäts-
merkmale oder Verfügbarkeit von im Bo
den oder in der Rhizosphäre enthaltenen 

Nährstoffen. Biostimulanzien müssen die 
auf dem Etikett angegebenen Wirkungen 
für die dort genannten Pflanzen besitzen. 
Das Spektrum der Biostimulanzien be
steht aus verschiedenen Verbindungen 
und Stoffen (z. B. Aminosäuren, Humin- 
und Fulvosäuren, naturchemische Verbin
dungen und Pflanzen- und Seetang-Ex
trakte) sowie Mikroorganismen. 

https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/04_Anwender/02_AnwendungGrundstoffe/psm_AnwendungGrundstoffe_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/04_Anwender/02_AnwendungGrundstoffe/psm_AnwendungGrundstoffe_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/04_Anwender/02_AnwendungGrundstoffe/psm_AnwendungGrundstoffe_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/04_Anwender/02_AnwendungGrundstoffe/psm_AnwendungGrundstoffe_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/04_Anwender/02_AnwendungGrundstoffe/psm_AnwendungGrundstoffe_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/04_Anwender/02_AnwendungGrundstoffe/psm_AnwendungGrundstoffe_node.html
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/PflStM_liste.html
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/PflStM_liste.html
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/PflStM_liste.html
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/PflStM_liste.html
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6.1.13 Definition: Zusatzstoffe
Zusatzstoffe (Synonym: Additive) sind 
dazu bestimmt, in der Mischung mit Pflan
zenschutzmitteln deren Wirkung und an
dere Eigenschaften zu verstärken bzw. zu 
verbessern. Zusatzstoffe haben selbst 
keine direkte biologische Aktivität. Durch 
eine Verbesserung der Benetzung, der 
Haftung und ggf. der Wirkstoffaufnahme in 
den Zielorganismus können sie jedoch die 
Wirkung von Herbiziden, Fungiziden oder 
anderer Pflanzenschutzmittel erhöhen. 
Dieses Potenzial zur Erhöhung der biolo
gischen Leistung von Pflanzenschutzmit
teln hat zu einer neuen Bewertung von Zu
satzstoffen geführt. Das bisherige reine 
Listungsverfahren wurde in ein Genehmi
gungsverfahren abgeändert. Seit dem 
14. Februar 2022 muss für den Vertrieb 
und die Anwendung von Zusatzstoffen

eine Genehmigung bei der Zulassungsbe
hörde (Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit, BVL) bean
tragt werden.  

Eine monatlich aktualisierte Übersicht der 
genehmigten Zusatzstoffe finden Sie unter 
folgendem Link: 
https://www.bvl.bund.de
/SharedDocs/Down
loads/04_Pflanzen
schutzmittel/Zusatz
stoffe_liste.html;jsessini
d=B907EFB5E65759F
DB05C997AD55C16B4
.1_cid290?nn=1101996
8 

 

6.1.14 FiBL – Betriebsmittelliste
Das Forschungsinstitut für Biologischen 
Landbau (FiBL) ist Herausgeber der „Be
triebsmittelliste für den ökologischen 
Landbau in Deutschland“. Die fachliche 
Kompetenz des FiBL wird in der EU und in 
der Schweiz von Fachgremien geschätzt. 
In der „deutschen Betriebsmittelliste“ sind 
Handelsprodukte aufgeführt, die in der
ökologischen Landwirtschaft (Düngung, 
Pflanzenschutz und Pflanzenstärkung, 
Reinigung und Desinfektion, Parasitenbe
kämpfung und Fütterung von Nutztieren) 
eingesetzt werden. Der FiBL Deutschland

e.V., mit Sitz in Frankfurt, ist ein gemein-
nütziger Verein.  
Die Betriebsmittelliste stellt kein amtli
ches Dokument dar. 
Die Betriebsmittelliste für den ökologi
schen Landbau in Deutschland finden Sie 
unter folgenden Link: 
https://www.betriebs
mittelliste.de/bml-start
seite.html 

 
 

6.1.15 Offizielle Liste für PSM im ökologischen Landbau
Damit Produkte aus dem Segment Pflan
zenschutzmittel in Deutschland im ökolo
gischen Hopfenbau eingesetzt werden 
dürfen, müssen Sie vom BVL in der Liste 
„Zugelassene Pflanzenschutzmittel - Aus
wahl für den ökologischen Landbau nach 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007“ ge
führt werden. 
 

Die offizielle Liste für Pflanzenschutzmittel 
für den ökologischen Landbau finden Sie 
unter folgenden Link: 
https://www.bvl.bund.de/Sh
aredDocs/Down
loads/04_Pflanzenschutz
mittel/psm_oekoliste-
DE.html?nn=11031326 
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6.1.16 Vermeidung von Gewässerverunreinigung beim Befüllen und Reinigen von Pflan
zenschutzgeräten

Befüllen von Pflanzenschutzgeräten 
Bei der Wasserentnahme aus Gewässern 
oder aus der Wasserleitung für das Befül
len der Spritzgeräte ist darauf zu achten, 
dass der Füllschlauch keine direkte Ver
bindung mit der Spritzbrühe hat. Durch ei
nen entstehenden Unterdruck im Saug
schlauch oder Leitungsnetz könnte an
sonsten Spritzbrühe aus dem Behälter zu
rück in das Gewässer oder in die Wasser
leitung gelangen. 
Weiterführende Informationen finden Sie 
im LfL Merkblatt „Sachgerechte Befüllung 
und Reinigung von Pflanzenschutzgerä
ten“ unter folgendem Link: 
https://www.lfl.bay
ern.de/ips/geraetetech
nik/175675/index.php 

 

Entleeren und Reinigen nicht auf dem 
befestigten Hofplatz! 
Das Öffnen, Entleeren und Reinigen der 
Pflanzenschutzmittelbehälter, sowie das 
Reinigen kontaminierter Geräte und Fahr
zeuge, darf nicht auf befestigten Plätzen 
mit Abflussmöglichkeiten in die Kanalisa
tion oder in Oberflächengewässer stattfin
den. Auch die Öl- und Schmutzabscheider 
an der Tankstelle oder am Waschplatz 
können Sie nicht verwenden, weil hier die 
Mittel nicht zurückgehalten werden. Auch 
kleinste Verschmutzungen dürfen Sie nur 
dort säubern, wo die Mittel bestimmungs
gemäß hingehören: auf den Acker. 
Eine Belastung des Abwassers muss 
unbedingt verhindert werden, es dürfen 
keine Pflanzenschutzmittelreste in die 
Kanalisation gelangen! 
Die Nachrüstung des Pflanzenschutzgerä
tes mit einer „Kontinuierlichen Innenrei
nigung“ erhöht den Reinigungskomfort 
und verbessert die Reinigungsleistung bei 
erheblich geringerem Zeit- und Wasser
aufwand! 

Weitere Vorsichtsmaßnahmen und Rei
nigungshinweise: 
• Umweltgefährdung bei der Dosie

rung der PSM vermeiden 
- Einspülschleuse verringert Gefahr 

des Verschüttens von PSM 
- Leere Gebinde sofort spülen 
- Systeme zur Gebindereinigung 

oder Kanisterspülung anschaffen / 
nachrüsten 

• Täglich nach Beendigung der 
Spritzarbeiten 
- Sprühgerät im Hopfengarten leer 

sprühen 
- zur Hälfte mit Wasser füllen 
- mit Rührwerk durchspülen 
- im Hopfengarten mit Frischwasser 

alle Spritzleitungen, Düsen und Fil
ter spülen 

- Sprühgerät mit Restwasser stehen 
lassen 

• Innenreinigung während der Saison 
nur, wenn  
- Sprühgerät vorher zum Hopfenput

zen (Herbizideinsatz) verwendet 
wurde 

- Einschränkungen hinsichtlich der 
Vermarktung bestehen (Einhaltung 
von Exportnormen) 

- Pflanzenschutzgerät auch in ande
ren Kulturen (z. B. Obstbau) einge
setzt wird  

• Pflanzenschutzgeräte nicht im 
Freien stehen lassen 

• Außen- und Innenreinigung nur am 
Ende der Saison 
Außenreinigung im Hopfengarten 
- Sprühgerät mit 300 l Wasser befül

len 
- Reinigung mittels Schlauchan

schluss mit Waschbürste oder 
Hochdruckreiniger im Hopfengar
ten oder bewachsener Fläche. 
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Innenreinigung 
- Sprühgerät im Hopfengarten leer 

sprühen und mit 300 l Wasser be
füllen 

- Für die gründliche Reinigung der 
Behälterinnenwand sind Reini
gungsmittel zu empfehlen 

- Rührwerk mindestens 5 Minuten 
laufen lassen (spülen) 

- im Hopfengarten leer sprühen 
- Innenreinigungsdüsen mit Frisch

wasser ausspülen und im Hopfen
garten leer sprühen 

6.1.17 Überbetrieblicher Einsatz von Pflanzenschutzgeräten (privat oder über Maschinen
ring)

Werden Pflanzenschutzmaßnahmen re
gelmäßig für andere Betriebe (außer gele
gentlicher Nachbarschaftshilfe) durchge
führt, so ist diese Tätigkeit nach § 10 
Pflanzenschutzgesetz bei der jeweiligen 
Landesstelle anzuzeigen. 
Für Bayern LfL-Institut für Pflanzenschutz 
(IPS), Lange Point 10, 85354 Freising 
Das Meldeformular finden Sie unter fol
genden Link: 

https://www.formularser
ver.bayern.de/intel
liform/forms/rzsued/stmelf/st
melf/Pflanzenschutz/index 

 

Für Baden-Württemberg: Regierungs
präsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-
Straße 20, 72072 Tübingen 
 

6.1.18 Ausbringung nur auf Nutzflächen (z. B. Hopfengärten) erlaubt
Pflanzenschutzmittel dürfen nur auf land
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärt
nerisch genutzten Flächen ausgebracht 
werden. Das Abspritzen von z. B. 

Wegrainen, Uferrandstreifen und Ähnli
chem ist verboten. Ebenso ist die Ausbrin
gung von Pflanzenschutzmitteln in oder 
unmittelbar an Gewässern verboten.

 
6.1.19 Reihen-/Bandbehandlung
Bei Pflanzenschutzmitteln beziehen sich 
die in der Zulassung bzw. Genehmigung 
festgelegten Aufwandmengen auf die zu 
behandelnde Fläche. Wenn nur eine Teil
fläche (z. B. bei Reihen- oder Bandbe
handlung) gespritzt/behandelt wird, darf 
nur die jeweilige zugelassene bzw. geneh-

migte Aufwandmenge pro Hektar behan
delter Fläche verbraucht werden. Wird 
z. B. beim Hopfenputzen und bei der Un
kraut-/Ungrasregulierung nur der Bifang 
(ca. ein Drittel der Gesamtfläche) be
spritzt, darf deshalb nur ein Drittel der Hek
taraufwandmenge je Hektar Hopfengarten 
ausgebracht werden.

Beispiel: 
Quickdown Produktmenge 

(l/ha) 
Wasseraufwand 

(l/ha) 
Zugelassene Aufwandmenge 0,3 1200 
Tatsächl. Aufwandmenge 
(1/3 bei Reihenbehandlung) 0,1 400 
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6.1.20 Anwendungsbestimmungen/Auflagen
Anwendungsbestimmungen und weitere 
Auflagen werden bei der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln durch das BVL fest
gelegt oder ergeben sich aus der Pflan
zenschutz-Anwendungsverordnung. 
Zugelassene Pflanzenschutzmittel dürfen 
zum Zeitpunkt der Ausbringung nur in den 
in der Zulassung festgesetzten, jeweils 
gültigen Anwendungsgebieten sowie ge
mäß der in der Zulassung festgesetzten, 
jeweils aktuell gültigen Anwendungsbe
stimmungen eingesetzt werden! Maßgeb
lich ist also die zum Ausbringungszeit
punkt gültige Gebrauchsanleitung. Sie in
formiert u. a. über alle zu beachtenden 

Auflagen und Anwendungsbestimmun
gen. Der Anwender muss sicherstellen, 
dass er die zum Anwendungszeitpunkt 
geltende Gebrauchsanweisung verwen
det. Das ist besonders bei Mitteln, die be
reits im Vorjahr gekauft wurden, von Be
deutung. Bei der Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln sind die Bestimmungen 
der aktuellen Gebrauchsanleitung unbe
dingt zu beachten. Verstöße gegen die An
wendungsbestimmungen sind bußgeldbe
wehrt! 
Verstöße gegen Auflagen können buß
geldbewehrt sein!

 

6.1.20.1 Auflagen zum Schutz von Gewässern

Gewässerrandstreifen 
Aufgrund der Änderung des bayerischen 
Naturschutzgesetzes und des Bundes-
Wasserhaushaltsgesetzes gilt in einer 
Breite von mindestens 5 m von der Bö
schungsoberkante das Verbot der garten- 
oder ackerbaulichen Nutzung entlang flie
ßender oder stehender Gewässer.  
Bei der Ausbringung von Pflanzenschutz
mitteln schreibt auch die neue Pflanzen
schutz-Anwendungsverordnung zu flie
ßenden oder stehenden Gewässern (so
weit sie nicht von wasserwirtschaftlich un
tergeordneter Bedeutung sind) einen ver
pflichtenden Gewässerabstand vor. Die
ser beträgt zehn Meter. Wenn ein fünf Me
ter breiter Randstreifen mit geschlossener, 
ganzjährig begrünter Pflanzendecke vor
liegt, kann der Gewässerabstand auf fünf 
Meter reduziert werden. Ob das an den 
Hopfengarten angrenzende Gewässer 
von der Regelung betroffen ist, kann im 
UmweltAtlas Bayern mit dem Layer „Ge
wässerrandstreifen“ angezeigt werden. 
Die Pflanzenschutz-Anwendungsverord
nung gilt für alle überprüften und einge
zeichneten Gewässer. 
Nach § 38a WHG ist innerhalb eines Ab
standes von 5 Metern ab der Böschungs
oberkante eine geschlossene, ganzjährig 

begrünte Pflanzendecke ebenfalls zu er
halten oder herzustellen, wenn Flächen zu 
den gekennzeichneten Gewässern auf 
den ersten 20 m eine Hangneigung über 
5 % aufweisen. 
 
https://www.umweltat
las.bayern.de/mapapps/ 
resources/apps/umwelt
atlas/index.html?lang= 
de&layers=lfu_domain-
gew-bew,wrrl_gwrs,28; 
lfu_domain-gew-bew, 
wrrl_gwrs,29 

 

Anwendungsbestimmungen beim 
Pflanzenschutz 
Auch bei der Zulassung von Pflanzen
schutzmitteln werden bestimmte Abstände 
zum Gewässer als Anwendungsbestim
mungen festgelegt, damit eine Abdrift in 
Oberflächengewässer verhindert wird und 
so der Schutz der Wasserorganismen si
chergestellt ist. Ist der verpflichtende Ge
wässerabstand in den Anwendungsbe
stimmungen des Pflanzenschutzmittels 
höher als bei der Pflanzenschutz-Anwen
dungsverordnung, ist der höhere Abstand 
einzuhalten. Ansonsten gelten die Gewäs
serabstände der Pflanzenschutz-
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6.1.21 Leergutentsorgung 2025 (PAMIRA)
PAMIRA ist eine Aktion der Pflanzen
schutzmittelindustrie zur kostenlosen 
Rücknahme von Pflanzenschutzmittel- 
und Flüssigdüngerverpackungen. 
 
Vorgehen: 
• Verpackungen restentleert, gespült 

und trocken bei den Sammelstellen 
anliefern. 

• Behälter offen anliefern und Ver
schlüsse separat abgeben. 

• Behälter über 60 l müssen durchtrennt 
werden. 

• Sortiert nach Kunststoff, Metall und 
Beuteln abgeben. 

• Sauberkeit wird bei der Anlieferung 
kontrolliert. 

• Produktreste und ungespülte Verpa
ckungen werden zurückgewiesen. Sie 
müssen vom Landwirt als Sondermüll 
(kostenpflichtig) entsorgt werden. 

• Zurückgenommen werden nur Kanis
ter aus Kunststoff und Metall, Beutel, 
Säcke und Flüssigdüngerverpackun
gen mit PAMIRA-Zeichen. 

Weitere Informationen im 
Internet unter 
www.pamira.de 
 

Tab.: Sammelstellen und Termine in den deutschen Hopfenanbaugebieten: 
Bayern:     
Moosburg BayWa Agrar 01.07.2025  -  02.07.2025 
Wolnzach-Bruckbach BayWa Agrar 25.08.2025  -  26.08.2025 
Großmehring BayWa Interpark 22.09.2025  -  23.09.2025 
Fürth BayWa 04.09.2025 
Lobsing Raiffeisen Waren GmbH 01.10.2025  -  02.10.2025 
Abensberg Krämer 24.09.2025  -  25.09.2025 
Mainburg BayWa Agrar 29.09.2025  -  30.09.2025 
Schweitenkirchen Moser 09.10.2025  -  10.10.2025 
Dietfurt BayWa Agrar 07.10.2025 
Schrobenhausen BayWa 08.10.2025  -  09.10.2025  
Baden-Württemberg:     
Tettnang BayWa Agrar 09.07.2025  -  10.07.2025 
Friedrichshafen-Hirschlatt BAT Agrar 08.07.2025 u. 05.11.2025 
Ravensburg BayWa Agrar 21.10.2025 
Altshausen Landhandel Stauß GmbH 03.11.2025 
Thüringen:     
Straußfurt Raiffeisen Waren GmbH 23.06.2025  -  25.06.2025 
Weimar Raiffeisen Waren GmbH 10.06.2025  -  13.06.2025 
Schmölln team Agrar AG 16.06.2025  -  19.06.2025 
Sachsen:     
Kamenz Kamenzer Agro-Trans GmbH 05.08.2025  -  06.08.2025, 
    21.10.2025 
Reichenbach BayWa Agrarhandel GmbH 12.08.2025  -  14.08.2025 
Groitzsch Raiffeisen-Waren GmbH 19.08.2025  -  20.08.2025 
Döbeln 
Großsteinberg 

Dehner Agrar GmbH 
team Agrar AG 

27.08.2025  -  29.08.2025 
23.10.2025 

Sachsen-Anhalt:     
Aschersleben Remondis GmbH & Co. KG 02.06.2025  -  05.06.2025 
Köthen 
Querfurt 
Teuchern 

PreZero Service Köthen GmbH 
Agravis Ost GmbH 
team Agrar AG 

17.09.2025  -  18.09.2025 
29.09.2025  -  01.10.2025 
17.09.2025  -  18.09.2025 
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6.1.22  Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel 
Tab.: Auswahl in Deutschland zugelassener oder genehmigter Pflanzenschutzmittel  
im Hopfen für das Vegetationsjahr 2025 (Stand: 01.03.2025)                                                 Angaben ohne Gewähr 

Indikation Produkt Warte- Höchstmenge [ppm] Zulassung 
zeit EU US JP bis 

Erdfloh, Markeule, 
Schattenwickler Karate Zeon (G) 14 10 10 10 30.09.25 

Hopfenblattlaus Eradicoat Max 1 ja ja - 28.02.27 
 Movento SC 100 14 15 10 15 30.04.24 
 Neudosan Neu (Art. 51) F ja ja - 15.12.25 
 Teppeki/AFINTO 21 3 20 20 31.08.27 
Gem. Spinnmilbe Kanemite SC 21 20 15 15 15.11.27 
   Milbeknock Top 21 0,2 - 0,1 15.02.26 
  Movento SC 100 14 15 10 15 30.04.24 
  Ordoval 28 3 20 25 25.05.25 
Peronospora  Aliette WG 14 20001) 45 1440 15.03.26 
    Primärinfektion Profiler (Art. 51) F 20001)+0,15 45+15 1440+0,7 15.03.26 
Peronospora  Aktuan  14 100+0,1 100+7 300+7 15.08.27 
    Sekundärinfektion Aliette WG 14 2000 45 1440 15.03.26 
  Bellis 28 15+80  23+35 15+60 15.09.26 
  Delan WG 14 100 100 300 31.08.25 
 Folpan 80 WDG 21 400 120 120 15.02.26 
 Folpan Gold 14 400+15 120+20 120+10 15.02.26 
  Orondis Evo 28 40+8 20+5 30+5 03.03.28 
  Ortiva  28 40 20 30 31.12.25 
  Revus 14 90 50 90 31.12.26 
  Kupfer-Präparate Airone SC 14 1000 ja ja 31.03.24 

 Grifon SC 14 1000 ja ja 31.12.26 
  Coprantol Duo 14 1000 ja ja 31.12.26 
  Cuprozin progress 7 1000 ja ja 30.09.25 
  Funguran progress 7 1000 ja ja 30.09.25 
Echter Mehltau Bellis 28 15+80 23+35 15+60 15.09.26 
  Flint 14 40 11 40 30.06.24 

  Kumar (Art. 51) 1 ja ja ja 31.08.25 
 Luna Sensation 21 40+60 11+60 40+60 30.06.27 
  Vivando (Art. 51) 3 80 70 70 15.12.25 
  Schwefel-Präparate Kumulus WG 8 ja ja ja 15.04.26 
  Microthiol Hopfen 7 ja ja ja 15.04.26 
  Thiopron 1 ja ja ja 15.04.26 
  Thiovit Jet 8 ja ja ja 15.04.26 
Hopfenputzen Beloukha (Art. 51) F ja ja - 15.12.25 
  Quickdown (G) F 0,1   0,022) 0,05 31.01.26 
  Vorox F (Art. 51) F 0,1 0,05 0,05 30.06.25 
Ungräser, Quecke Fusilade Max (G) 28 0,05 - - 31.05.27 
Unkräuter U 46 M-Fluid (G) 35 0,1 - - 15.08.27 
Nagetiere Ratron Gift-Linsen F 0,05 - - 30.04.25 
Nacktschnecken Eisen-III-Phosphat-Präp. F ja ja ja 31.12.31 
Rehwild Trico F ja ja ja 31.08.25 

1) Zum 29.04.2025 wird der EU MRL auf 1500 ppm abgesenkt 
2) Quickdown: US-Höchstmenge 0,02 ppm: Es ist aktuell nicht bekannt, ob dieser Wert ausreichend ist 
Movento SC 100, Airone SC, Flint:  Zulassung abgelaufen; Aufbrauch in 2025 möglich 
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6.1.23 Klassifikation der Wirkstoffe im Hopfen 
Wirkstoffe werden je nach Indikation (Insektizide, Fungizide, Herbizide etc.) und Wirkungweise in Gruppen eingeteilt. Diese Einstufung dient als 
Grundlage für ein funktionierendes Resistenzmanagement. Um einen Wirkstoffwechsel vorzunehmen, sollte ein Wirkstoff aus einer anderen Gruppe 
(Buchstaben-/Zahlenkombination) angewendet werden. 

Tab.: Klassifikation der Wirkstoffe im Hopfen 

Indikation Produkt Wirkstoff Wirkstoff- Formu- Zulassung Gefährdung für 
gruppe lierung Öko-Hopfen Bienen Raubmilben 

Erdfloh, Markeule, 
Schattenwickler Karate Zeon Iambda-Cyhalothrin 3A CS ----- B4 ↓↓↓ 

Hopfenblattlaus Eradicoat Max Maltodextrin U SL ja B2 ↓↓ 
 Movento SC 100 Spirotetramat 23 SC ----- B1 → 
 Neudosan Neu Fettsäure-Kaliumsalze U SL ja B4 → 
  Teppeki/AFINTO Flonicamid 29 WG ----- B2 ↓ 
Gem. Spinnmilbe Kanemite SC Acequinocyl 20B SC ----- B4 → 
    Milbeknock Top Milbemectin 6 EC ----- B1 ↓↓ 
  Movento SC 100 Spirotetramat 23 SC ----- B1 → 
  Ordoval Hexythiazox 10A SC ----- B4 ↓↓ 
Peronospora  Aliette WG Fosetyl-Al P7 WG ----- B4 ↓↓ 
    Primärinfektion Profiler Fosetyl-Al + Fluopicolide P7 + B5 WG ----- B4 → 
Peronospora  Aktuan  Dithianon + Cymoxanil M9 + U WDP ----- B4 → 
    Sekundärinfektion Aliette WG Fosetyl-Al P7 WG   B4 ↓↓ 
  Bellis Pyraclostrobin + Boscalid C3 + C2 WG ----- B4 → 
  Delan WG Dithianon M9 WG ----- B4 → 
 Folpan 80 WDG Folpet M4 WG ----- B4 → 
 Folpan Gold Folpet + Metalaxyl M M4 + A4 WG ---- B4 → 
 Orondis Evo Azoxystrobin + Oxathiapiprolin C3+F9 SC ----- B4 → 
  Ortiva  Azoxystrobin C3 SC ----- B4 → 
  Revus Mandipropamid  H5 SC ----- B4 → 
 Kupfer-Präparate Airone SC Kupferoxychlorid + -hydroxid M1 SC ja B1 → 
   Grifon SC Kupferoxychlorid + -hydroxid M1 SC ja B1 → 
  Coprantol Duo Kupferoxychlorid + -hydroxid M1 WG ja B1 → 
  Cuprozin progress Kupferhydroxid M1 SC ja B4 → 
  Funguran progress Kupferhydroxid M1 WDP ja B4 → 
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6.1.24 Hinweise zur Mischbarkeit und Anwendung – Stand März 2025 
Mischungen mit mehr als 3 Komponenten sollten unterbleiben oder zuvor in einer kleinen Parzelle ge
testet werden, denn die Verträglichkeit von Mischungen ist sorten-, stadien- und witterungsabhängig! 
Gebrauchsanleitung in jedem Fall beachten!                                         Empfehlungen ohne Gewähr! 
Tab.: Mischbarkeitstabelle 
Pflanzenschutzmittel nach Gebrauchsanweisung mischbar mit Einschränkungen/Erfahrungen 
1. Erdfloh, Schattenwickler, Markeule 
 Karate Zeon  Aliette WG nicht mit Blattdüngern mischen 
2. Blattläuse 
 Eradicoat Max gebräuchliche Fungiziden gut mischbar 
 Movento SC 100 nur Solo-Anwendung empfohlen  
 Neudosan Neu gängige Fungizide, außer Netzschwefel Neudosan Neu immer zuletzt zugeben! 
 Teppeki/AFINTO gebräuchlichen Fungiziden gut mischbar, Additive nicht notwendig 
3. Gemeine Spinnmilbe 
 Kanemite SC i. d. R. mit anderen PSM mischbar  gut mischbar 
 Eradicoat Max gebräuchliche Fungiziden gut mischbar 
 Milbeknock (Top) Fungiziden und Insektiziden gut mischbar 
 Movento SC 100 nur Solo-Anwendung empfohlen  
 Neudosan Neu gängige Fungizide, außer Netzschwefel Neudosan Neu immer zuletzt zugeben! 
 Ordoval gebräuchliche Fungiziden u. Insektizide gut mischbar 
4. Peronospora 
 Aktuan gebräuchlichen Fungiziden, Akariziden gut mischbar 

 Aliette WG PSM der Firma 

nicht mit Blattdüngern mischen; 
SC-Formulierungen im Eimer anrühren 
und als erstes Produkt ins Fass geben 
(Ausflockungsgefahr) 

 Bellis gebräuchlichen Fungiziden und Akariziden gut mischbar 

 Delan WG gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden, 
Akariziden und gut mischbar 

 Folpan 80 WDG gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden gut mischbar 
 Folpan Gold gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden gut mischbar 

 Kupfer-Präperate gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden, 
Akariziden gut mischbar 

 Orondis Evo Fungiziden, Insektiziden gut mischbar 
 Ortiva Fungiziden, Insektiziden  gut mischbar 
 Profiler siehe Aliette WG siehe Aliette WG 
 Revus Ortiva gut mischbar 
5. Echter Mehltau  
 Flint gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden gut mischbar 

 Kumar gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden 
oder Akariziden 

keine Mischung mit pH-verändernden 
Präparaten (z. B. Aliette WG, Säuren) 
Dünger: keine Chelate 

 Luna Sensation gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden 
oder Akariziden gut mischbar 

 Schwefel-Präparate gebräuchlichen Fungiziden, Insektiziden, 
Akariziden 

nicht mit ölhaltigen Formulierungen mi
schen 

 Vivando Fungiziden, Insektiziden, Akariziden gut mischbar, SC-Formulierung 
(s. Aliette) 

6. Herbizide 
 Beloukha AHL oder AN-Lösung  
 Quickdown  erst ab voller Gerüsthöhe 
 Fusilade Max  ger. Wassermenge verbessert Wirkung 

 U 46 M-Fluid  
nicht mit Kontaktherbiziden, da diese 
durch die Ätzwirkung die Wirkstoffverla
gerung in die Rhizome verhindern 

 Vorox F AHL oder AN-Lösung siehe Seite 108 
7. Wildrepellent 
 Trico keine Mischungen  
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6.2 Schädlinge 
6.2.1 Liebstöckelrüssler, Luzernerüssler 
Otiorhynchus ligustici (LINNAEUS) 

Bedeutung 
Im Anbaugebiet Elbe-Saale ist mit verbrei-
tetem Auftreten zu rechnen. In den übrigen 
Anbaugebieten nimmt die Bedeutung des 
Schädlings zu. Bei stärkerem Auftreten 
werden die Hopfenstöcke durch Käfer- 
und Larvenfraß so stark geschwächt, dass 
der Ertrag beeinträchtigt wird oder ganze 
Stöcke ausfallen. 
Schadbild 
Der Käfer hat einen mehrjährigen Entwick
lungszyklus und überdauert als Larve oder 
Käfer im Boden. 
Im zeitigen Frühjahr (April und Mai) kommt 
der dunkle, ca. 1 cm große, flugunfähige 
Käfer an die Bodenoberfläche, um an den 
Spitzen der Hopfensprosse zu fressen. 
Dabei können ca. 0,5 cm große Löcher im 
Boden beobachtet werden. Auf dem 
Ackerboden ist der Liebstöckelrüssler nur 
durch genaue Beobachtung zu erkennen. 
Deutlich sichtbar jedoch sind die frischen, 
hellgrünen Fraßstellen an den Sprossspit
zen. Da die Käfer gerne wandern und da
bei beachtliche Strecken zurücklegen, 
können von einem Käfer mehrere Hopfen
stöcke befallen werden. 
Der Liebstockelrüssler bevorzugt für sei-
nen Reifungsfraß sonnige, warme und 
windstille Witterung. Bei Neuanpflanzun-
gen sollten bereits bekannte Befallsstand-
orte gemieden werden. 
Bekämpfung 
Als Schwellenwert für das Erscheinen an 
der Bodenoberfläche gilt eine Erwärmung 
des Bodens auf über 5°C in 10 cm Tiefe 

über mehrere Tage. Die Bekämpfungs-
schwelle ist erreicht, wenn mindestens ein 
Käfer pro drei Stöcken zu finden ist. 
Der richtige Behandlungszeitpunkt ist ent-
scheidend für den Bekämpfungserfolg. Bei 
Tagestemperaturen von über 20 °C wäh
rend der Mittags- und frühen Nachmittags
stunden ist der Käfer aktiv und am wahr
scheinlichsten zu treffen. Da diese Bedin
gungen in den meisten Jahren oft nur an 
ein bis zwei Tagen annähernd erreicht 
werden, ist hohe Schlagkraft oberstes Ge
bot. Der richtige Behandlungszeitpunkt ist 
entscheidend für den Bekämpfungserfolg. 
Da der Liebstöckelrüssler einen mehrjähri
gen Entwicklungszyklus hat, ist die Be
handlung meist im Folgejahr zu wiederho
len. Derzeit ist kein Pflanzenschutzmittel 
gegen den Liebstöckelrüssler zugelassen. 

 
Abb.: Liebstöckelrüssler Otiorhynchus 
ligustici 
© Gosik, Maria-Curie Skłodowska University 

 
6.2.2 Hopfen-Erdfloh
Psylliodes attenuatus (KOCH) 
Bedeutung 
Im Frühjahr ist stärkerer Befall am Hopfen
austrieb mit massivem Lochfraß bereits 
bekämpfungswürdig. 

Ab 1 m Wuchshöhe des Hopfens kann der 
Befall in der Regel toleriert werden. Massi
ves Auftreten im Sommer mit Schädigung 
der Dolden macht eine Bekämpfung not
wendig. 
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Schadbild 
Die metallisch grünlich-bräunlich glänzen
den adulten Käfer sind 2-2,8 mm lang und 
halb so breit. Erdflöhe sind leicht an den 
verdickten Hinterschenkeln zu erkennen, 
die sie befähigen bis zu 60 cm hoch bzw. 
weit zu springen. 
Erdflöhe haben eine Generation pro Jahr. 
Die adulten Käfer überwintern in allen 
möglichen passenden Verstecken wie in 
der Bodenstreu, unter Rinde oder in den 
Ritzen von Hopfensäulen. Im Frühjahr bei 
Temperaturen über 5 °C werden sie aktiv, 
verlassen ihre Winterquartiere und fressen 
am Hopfenaustrieb das Blattgewebe. Bei 
starkem Befall sind die Blätter wie von 
Schrotkugeln durchlöchert oder fast ske
lettiert. Wenn der Hopfen etwa 1 m Höhe 
erreicht hat, ist dieser Blattfraß nicht mehr 
von Bedeutung. Im Mai und Juni kommt es 
zur Eiablage im Boden und die alten Käfer 
sterben danach ab. Die Larven und Pup
pen leben sieben bis zehn Wochen im Bo
den, ehe ab Mitte Juli die neue Generation 
an Käfern schlüpft. Nach einer Untersu
chung auf einer Öko-Hopfenfläche im Jahr 
2017 können bis zu 6 Millionen Käfer pro 
Hektar und Jahr schlüpfen. 

 
Abb.: Erdfloh-Lochfraß an Blättern und 
Dolden 

Neben den Hopfenblättern werden jetzt 
auch Blüten, Doldenblätter und die Spin
deln in den Dolden angefressen. Neben 
Lochfraß kann es an den Dolden zu Pero
nospora-ähnlichen Symptomen kommen, 
wenn diese kurz nach dem Beginn der 
Ausdoldung angefressen werden. Bei star-
kem Befall sind Schäden dann unaus-
weichlich. Im Spätherbst verkriechen sich 
die Käfer wieder zur Überwinterung bis sie 
im Frühjahr wieder aus ihren Winterquar
tieren erscheinen. 
Bekämpfung 
Die Insektizidanwendung sollte an war
men Tagen erfolgen; denn bei Kontaktmit
teln ist es wichtig, dass zum Zeitpunkt der 
Behandlung warmes sonniges Wetter 
herrscht, um zu gewährleisten, dass die 
Käfer ihre Winterquartiere verlassen, am 
Hopfen fressen und so mit dem Wirkstoff 
in Berührung kommen. 

 
Abb.: Hopfen-Erdfloh Psylliodes attenuatus, 
♂ und ♀. 
© Dr. Lech Borowiec, Universität Wroclaw 

Neben Psylliodes attenuatus wird auch 
der Nordeuropäischen Rübenerdfloh 
Chaetocnema concinna (MARSHAM) regel
mäßig in den Dolden gefunden. Vergli
chen mit dem Hopfen-Erdfloh erreicht 
diese Art eine Häufigkeit von 5-10 % aller 
Individuen. 
 
 

6.2.3 Wildverbiss
Besonders im Frühjahr können erhebliche 
Schäden durch Wildverbiss an Hopfen 
auftreten. Die Wildtiere, vor allem Reh- 

und Rotwild, äsen die jungen, frischen 
Triebe. Probleme größeren Ausmaßes 
können aber auch Hasen sowie 
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6.2.4 Hopfenblattlaus
Phorodon humuli (SCHRANK) 
Bedeutung 
Die Hopfenblattlaus befällt jedes Jahr alle 
Hopfensorten, wobei aber zwischen den 
Sorten eine unterschiedliche Anfälligkeit 
beobachtet wird. Generell werden Hochal
phasorten, wie z. B. Hallertauer Magnum 
oder Herkules bevorzugt befallen. Eine 
geringe Anziehungskraft für die geflügelte 
Form der Hopfenblattlaus (Aphisfliege) hat 
die Aromasorte Spalter Select. 
Schadbild 
Von Ende Mai bis zur Ernte werden die 
Blattunterseiten, Blüten und Dolden von 
den Läusen besiedelt. Stark befallene 
Pflanzen bleiben in der Entwicklung zu
rück und bilden nur wenige oder verküm
merte Dolden. Blätter und Dolden werden 
durch die Ausscheidungen der Tiere, den 
sogenannten „Honigtau”, klebrig und glän
zend. Rußtaupilze, die sich vom „Honig
tau“ ernähren, verursachen an den befal
lenen Pflanzenteilen die „Schwärze“.  
Stark befallene Blätter krallen sich nach 
unten ein und das Pflanzenwachstum 
bleibt in der Entwicklung zurück. 
Stark befallene Pflanzen bilden im weite
ren Verlauf nur wenige oder verkümmerte 
Dolden. Ertragsverluste reichen bis zum 
Totalausfall. Verkümmerte und „ge
schwärzte“ Dolden führen zu Qualitäts
minderungen. 

Auftreten 
Ab Mitte bis Ende Mai besiedeln geflügelte 
Blattläuse (Aphisfliegen) vom Winterwirt 
die jungen Blätter an den Triebspitzen der 
Hopfenpflanzen. 
Der Zuflug geht fast ausschließlich von 
Schlehen, Zwetschgen und Pflaumen (sel
tener auch von Pfirsichbäumen) aus, auf 
denen die Eier der Tiere überwintern. Bei 
günstigen Flugbedingungen können die 
Blattläuse dabei problemlos Entfernungen 
von vielen Kilometern überwinden. In der 
Regel beträgt die zurückgelegte Distanz 
jedoch etwa 100 bis 1000 m, wenn Winter- 
und Sommerwirt in räumlicher Nähe wach
sen. 
Die Vermehrung der Läuse am Hopfen ist 
witterungsabhängig. Warme und gleich
zeitig feuchte Witterung ist besonders be
günstigend. 
Die geflügelten Blattläuse setzen nach der 
Landung auf dem Hopfenblatt Larven ab, 
die nach etwa zehn Tagen bereits erwach
sen und wieder gebärfähig sind. Diese un
geflügelten Blattläuse setzen dann im 
Laufe ihres drei- bis vierwöchigen Lebens 
durchschnittlich wieder fünf Larven pro 
Tag ab. Die Massenvermehrung erfolgt 
also auf den Blattunterseiten. Die Läuse 
breiten sich über die ganze Pflanze aus 
und besiedeln später auch Blüten und Dol
den. 

 
Abb. Zuflug Aphisfliege im Monitoring 2022-2024 (33 Standorte in Bayern)




